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Unsere repräsentative Demokratie ist die wichtigste Errungen-
schaft der jüngeren Vergangenheit. Sie hat Deutschland zu 
einer gefestigten Demokratie gemacht, den gesellschaftlichen 
Interessenausgleich garantiert und politische Stabilität gebracht. 
Aber seit einiger Zeit steht sie unter Druck. Diejenigen, deren 
Interessen das demokratische System vertreten und zusam-
menführen soll, beäugen es zunehmend kritisch. Mehr als die 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist mit dem 
Funktionieren der Demokratie unzufrieden, wie eine aktuelle 
Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt1. Dabei sind es ins-
besondere sozial schlechter gestellte Menschen und diejenigen 
mit Zukunftssorgen, die sich nicht vertreten fühlen und das Ver-
trauen in Institutionen, Akteure und Ergebnisse demokratischer 
Politik verlieren. Die Zunahme sozialer Ungleichheit und der 
schwindende gesellschaftliche Zusammenhalt werden somit 
auch zum Problem für die Demokratie an sich, für ihre Akzep-
tanz und ihre integrative Kraft. 

Diese Entwicklung kann niemanden kaltlassen. Gerade die 
Soziale Demokratie steht als Emanzipationsbewegung für die 
politische Teilhabe aller Menschen und für die demokratische 
Interessenvertretung der Schwächeren in der Gesellschaft. Ihr 
zentrales Anliegen ist es, dass unsere Demokratie alle hört 
und allen gehört. Dafür müssen sich alle gesellschaftlichen 
Perspektiven im Ringen um die beste Lösung glaubhaft wie-
derfinden und in einen ernsthaften demokratischen Diskurs 
kommen. 

WIE KANN DAS GELINGEN?

Bei aller Kritik am Funktionieren des politischen Systems bleibt 
die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform ungebrochen 
hoch. Eine Mehrzahl der Menschen will sich politisch einbrin-
gen und wünscht sich mehr Beteiligungsmöglichkeiten, dies gilt 
insbesondere für diejenigen, die sich aktuell wenig vertreten 
fühlen2. Diese Bereitschaft zum politischen Engagement kon- 
struktiv zu nutzen und Wege für mehr Mitsprache in der reprä-
sentativen Demokratie zu schaffen – darin liegt eine Chance, 
das Vertrauen in unsere Demokratie wieder zu stärken.

1 Frank Decker et al., Vertrauen in Demokratie – Wie zufrieden sind  
die Menschen in Deutschland mit Regierung, Staat und Politik?,  
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2019.

2 Ebd.

Warum ein Beteiligungsrat?

Mehr Beteiligung ist eine Aufgabe für viele Akteure und Ak- 
teurinnen, allen voran für die politischen Parteien als zentralen 
Orten der politischen Willensbildung. Aber auch auf institutio-
neller Ebene gibt es Raum für innovative Formate, die sich in die 
Funktionslogik des politischen Systems einfügen. Diese Studie 
schlägt als einen Baustein ein deliberatives Beteiligungsmodell 
auf Bundesebene vor: den Beteiligungsrat.

ZURÜCK ZUR DEMOKRATISCHEN DEBATTE

Beteiligungsräte bringen Bürgerinnen und Bürger sowie Politi-
ker und Politikerinnen zu einem informierten Austausch von 
Perspektiven und Argumenten zu einem bestimmten Thema 
zusammen und legen Wert auf eine qualitative Debatte. Garant 
für eine solche gute Deliberation sind eine neutrale, professio-
nelle Moderation und ausgewogene, verständliche Informatio-
nen. In Zeiten von Polarisierung, Ausgrenzung politisch An- 
dersdenkender und Politik via Twitter leisten Beteiligungsräte 
einen Beitrag zur politischen Willensbildung und zu einem fun-
dierten demokratischen Diskurs. Anders als direktdemokrati-
sche Ja/Nein-Entscheidungen erlauben Beteiligungsräte eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit den vielfältigen Interes-
sen in der Bevölkerung und bieten einen Raum für gesamtge-
sellschaftliche Verständigung.

ALLE MENSCHEN MITNEHMEN

Zentral für die Zusammensetzung der Beteiligungsräte ist das 
Ziel der inklusiven Partizipation. Alle Menschen haben die glei-
che Chance, an dem Verfahren mitzuwirken, die Zusammen-
setzung soll möglichst repräsentativ zur Bevölkerung sein, wo-
bei bisher unterrepräsentierte Gruppen besonders berück- 
sichtigt werden. Um dies zu garantieren, kombinieren Beteili-
gungsräte eine zweistufige Zufallsauswahl mit Quoten und ei-
ner besonderen Ansprache benachteiligter Menschen.

BERATER IM POLITISCHEN PROZESS

Beteiligungsräte können von Bundestag oder Bundesregie-
rung oder aber aus der Bevölkerung heraus initiiert werden. Sie 
sind kein dauerhaftes Gremium, ihr Platz im institutionellen 
Gefüge sowie ihr Verhältnis zu den politischen Institutionen 
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sind aber klar definiert. Beteiligungsräte sind über eine feste 
Koordinierungsstelle beim Bundestag angesiedelt und werden 
von einem Online-Portal ergänzt. In einer Kombination aus On-
line- und Offline-Beratungen erarbeiten sie Empfehlungen für 
politische Entscheidungsträger_innen, die verpflichtet sind, Re-
chenschaft über den weiteren Umgang mit den Ergebnissen 
abzugeben.

Beteiligungsräte bieten die Chance, unsere repräsentative De-
mokratie zu stärken und zukunftsfest zu machen, indem sie 
die bewährten Prozesse der Willensbildung und der Politikfor-
mulierung transparenter und responsiver gestalten und durch 
eine Bürger_innensicht ergänzen. Es ist zu hoffen, dass dies 
nicht nur den politischen Prozess und seine Ergebnisse berei-
chert, sondern auch dazu beiträgt, dass die Menschen das Ver-
trauen in unsere Demokratie und ihre repräsentativen Akteure, 
aber auch in ihre eigene demokratische Wirksamkeit ein Stück 
weit zurückgewinnen. 

Unsere repräsentative Demokratie zu stärken, sie so zu gestal-
ten, dass alle Menschen sich in ihr wiederfinden, das ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart. Vertrauen ist hierfür 
eine Grundvoraussetzung. Es ist der richtige Zeitpunkt, mehr 
Mitsprache zu wagen.

Unser herzlicher Dank geht an Prof. Dr. Brigitte Geißel und Stefan 
Jung für ihre fachliche Expertise, ihre Kreativität und ihr akri- 
bisches Durchdenken aller Facetten der Beteiligungsräte.

ALINA FUCHS
Forum Politik und Gesellschaft der
Friedrich-Ebert-Stiftung

JUDITH ILLERHUES
Studienförderung der
Friedrich-Ebert-Stiftung

KERSTIN OTT
Forum Jugend und Politik der
Friedrich-Ebert-Stiftung

FRANZISKA SCHRÖTER
Projekt Gegen Rechtsextremismus der
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Einleitung

Spätestens seit den Erfolgen populistischer Parteien in 
Deutschland und anderen westlichen Demokratien ist die 
Wahrnehmung einer Krise der repräsentativen Demokratie all-
gegenwärtig. Während die überwiegende Mehrheit der Deut-
schen zwar weiterhin großes Vertrauen in die Demokratie als 
Staatsform hat, zeigt sich lediglich die Hälfte der Bürger_innen 
mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland zufrie-
den (F. Decker et al. 2019; Bertelsmann Stiftung 2019b; O. De-
cker/Brähler 2018). Besonders der starke Verlust des Vertrau-
ens in den Bundestag, die Bundesregierung und die Parteien 
zeigt, dass breite Teile der Bevölkerung sich nicht mehr ausrei-
chend repräsentiert und gehört fühlen. Vieles weist darauf hin, 
dass die Krise der repräsentativen Demokratie keine vorüber-
gehende Erscheinung ist (Dryzek et al. 2019; Neblo et al. 
2018).1 Es verwundert daher nicht, dass sich eine Mehrheit der 
Bürger_innen mehr Beteiligungsmöglichkeiten durch direktde-
mokratische sowie deliberative Verfahren wünscht (F. Decker 
et al. 2019).

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf deliberative Beteili-
gungsverfahren. Sie werden weltweit als mögliche Antwort 
auf die große politische Unzufriedenheit und den Wunsch 
nach mehr Beteiligung vermehrt erprobt (Dryzek et al. 2019; 
Geissel/Newton 2012). In deliberativen Verfahren diskutieren 
Bürger_innen politische Themen unter günstigen Bedingun-
gen und geben Empfehlungen an politische Entscheider_in-
nen ab. Nicht zuletzt die Anfälligkeit direktdemokratischer Ver-
fahren gegenüber parteipolitischer Instrumentalisierung und 
Fehlinformationskampagnen, wie sie sich im Zuge des Brexit- 
Referendums gezeigt hat, den Ruf nach deliberativen Verfah-
ren verstärkt (Offe 2017). Die Befürwortung solcher Verfahren 
ist dabei nicht auf privilegierte Bevölkerungsgruppen, die sich 
ohnehin schon stark politisch beteiligen, beschränkt (vgl. dage-
gen Merkel 2015; Shapiro 2017; Schäfer/Schoen 2013). Viel-
mehr begrüßen in einer aktuellen, für Deutschland repräsenta-
tiven Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung fast 62 Prozent der 
Befragten den Vorschlag, Gruppen zufällig ausgeloster Bürger 

1 Damit sollen die ökologischen und sozialen Herausforderungen der re-
präsentativen Demokratie (Klimawandel, Globalisierung, soziale Un-
gleichheit) nicht kleingeredet, sondern es soll vielmehr darauf hinge-
wiesen werden, dass angesichts derartiger Herausforderungen der 
Dialog zwischen Bürger_innen und Repräsentant_innen von maßgebli-
cher Bedeutung ist.

sollten gesellschaftliche Grundfragen umfassend diskutieren 
und dem Bundestag dazu Vorschläge machen können, als 
geeignete Reform der repräsentativen Demokratie. Die Zu-
stimmung ist dabei unter sozial benachteiligten Bürger_innen 
besonders hoch (F. Decker et al. 2019: 51). 

Eine Beteiligung an der politischen Willensbildung durch deli-
berative Verfahren wurde in Deutschland bereits häufig auf 
kommunaler Ebene und neuerdings auch vermehrt auf Län-
der- und Bundesebene umgesetzt (Geissel 2009; Roth 2014). 
Die weitreichendsten Schritte hat bisher Baden-Württemberg 
mit einer partizipativen Gesetzgebung unternommen (Kapitel 
4.3). Doch auch bundesweite deliberative Verfahren wurden 
sowohl von staatlicher als auch von zivilgesellschaftlicher Seite 
erprobt, wie die Beteiligung zum Klimaschutzplan 2050 (Faas/
Huesmann 2017) oder der Bürgerrat Demokratie (Mehr De-
mokratie e. V. 2019). Können solche deliberativen Verfahren 
die Zufriedenheit mit der Demokratie steigern und das Ver-
trauen in Institutionen und Parteien wiederherstellen? Und 
welche weiteren demokratischen Funktionen können diese 
Verfahren erfüllen? 

Deliberative Verfahren auf Bundesebene waren bisher zeitlich 
und thematisch eingegrenzt. Wir halten dies für unzureichend 
und plädieren für institutionalisierte und in das politische Sys-
tem der Bundesrepublik eingebettete Verfahren (Kapitel 2.3).

Wie könnte ein institutionalisiertes deliberatives Beteiligungs-
modell auf Bundesebene aussehen?

In dieser Studie schlagen wir ein konsultatives Beteiligungsmo-
dell vor, welches in das Gesetzgebungsverfahren des Bundes-
tags eingegliedert und sowohl von Bürger_innen als auch von 
der Bundesregierung und dem Bundestag initiiert werden 
kann.2 Dieses Modell basiert auf theoretischen Überlegungen 
sowie auf empirischen Erfahrungen, die in den folgenden Ka-
piteln vorgestellt werden:

2 Im Folgenden meinen wir mit Bürger_innen alle Einwohner_innen der 
Bundesrepublik Deutschland, unabhängig von ihrer Staatsangehörig-
keit.
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 – An welchen Kriterien muss sich gute deliberative 
Beteiligung bei Verfahren orientieren (Kapitel 2)? 

 – Welche Lehren lassen sich allgemein aus der Forschung 
zu deliberativen Verfahren (Kapitel 3) und speziell aus 
ausgewählten Anwendungsbeispielen (Kapitel 4) ziehen? 

 – Wie sieht das konsultative deliberative Beteiligungsmodell 
für die Bundesebene aus, das wir vorschlagen (Kapitel 5)? 

 – Welche rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
werden für das Modell benötigt (Kapitel 6)? 

Die Studie schließt mit einem Ausblick und einem Fazit (Kapitel 
7 und 8). Dort werden die wichtigsten Merkmale des Beteili-
gungsmodells benannt, erwartete Effekte auf Demokratiever-
trauen und -zufriedenheit beschrieben und eine mögliche Ein-
bettung in ein umfassendes Beteiligungssystem vorgeschlagen.

WAS IST DELIBERATION?

Deliberation (lateinisch: Beratschlagung) bezeich-
net den Prozess politischer Willensbildung durch 
Debatte und den Austausch von Argumenten. In 
deliberativen Beteiligungsverfahren diskutieren 
Bürger_innen politische Themen in einem fest-
gelegten Rahmen und unter gemeinsam defi-
nierten fairen Gesprächsregeln. Meist geben sie 
Empfehlungen an politische Entscheider_innen 
ab und haben damit in der Regel beratenden 
Charakter.
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Deliberative Beteiligungsverfahren sollten bestimmte Qualitäts-
kriterien erfüllen. So soll soziale Ausgrenzung verhindert werden 
und Beteiligung soll nicht in einem von anderen politischen Ins-
titutionen abgekoppelten „Particitainment“ (Selle 2011) enden. 
Die Initiator_innen und Organisator_innen von Beteiligungsver-
fahren sollten sich zur Einhaltung der Qualitätskriterien verpflich-
ten.3 Themen und Ergebnisse müssen sich zudem im Rahmen 
des Grundgesetzes und im Einklang mit der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung befinden. 

Beteiligungsforschung und -praxis haben eine Vielzahl von Kri-
terien für Beteiligungsverfahren hervorgebracht. Der hier ge-
nutzte Kriterienkatalog schließt an die bereits in der Literatur 
vorgeschlagenen Kriterien an und fasst diese zusammen.4 Die 
Qualitätskriterien lassen sich den Hauptbestandteilen eines 
Beteiligungsverfahrens – dem sogenannten Input, Throughput 
(Prozess) und Output (Ergebnis) – und den entsprechenden 
Legitimitätsdimensionen zuordnen (Geissel 2012; Geissel/
Gherghina 2016): 

 – Input-Legitimität bezieht sich auf die politische Gleich- 
heit der Bürger_innen und verlangt:

 –  Inklusive Partizipation der Bürger_innen.  

 – Throughput-Legitimität bezieht sich auf die prozedurale 
Fairness und verlangt:

 – Gute Deliberation mit und unter den Teilnehmer_innen.  

 – Output-Legitimität bezieht sich auf die Effekte und verlangt:
 – Einbettung des Verfahrens in den politischen Prozess, 

damit ein Einfluss auf politische Entscheidungen 
gewährleistet ist. 

 –  Demokratische Bildung der Bürger_innen, damit die 
Beteiligungskultur gestärkt wird.

3 Auf der lokalen Ebene haben beispielsweise viele Kommunen für diesen 
Zweck bereits Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erstellt (Krüger 2018).

4 Ähnliche Qualitätskriterien finden sich auch bei Papadopoulos/Warin 
(2007), Kersting (2008), Smith (2009), Geissel (2012, 2013), A. Michels/
Graaf (2010), Ritzi/Kaßner (2019), Vatter/Alpiger (2017), Allianz Vielfäl-
tige Demokratie (2017b), Netzwerk Bürgerbeteiligung (2013), Alcántara 
et al. (2016) sowie Geissel/Gherghina (2016). Einige Kriterienkataloge 
beinhalten sehr detaillierte Indikatoren (Ritzi/Kaßner 2019; Vatter/Alpi-
ger 2017), während andere eher allgemein gehalten sind (Allianz Viel-
fältige Demokratie 2017b; Netzwerk Bürgerbeteiligung 2013).

Diese vier Qualitätskriterien werden in den folgenden Ab-
schnitten genauer beschrieben und durch Indikatoren, an-
hand derer ihre Erfüllung überprüft werden kann, spezifiziert. 
Dadurch lassen sich die Qualität und die Effekte deliberativer 
Verfahren erfassen (Kapitel 3) und die Stärken und Schwä-
chen bereits existierender Verfahren bewerten (Kapitel 4). Die 
Qualitätskriterien dienen dann zur Entwicklung und Bewer-
tung des vorgeschlagenen Beteiligungsmodells (Kapitel 5).

2.1  INKLUSIVE PARTIZIPATION

Inklusive Partizipation gewährleistet eine möglichst vielfältige 
Zusammensetzung von Bürger_innen und ihren Präferenzen 
und damit politische Gleichheit im Verfahren. Ressourcen und 
Einstellungen, die politische Beteiligung begünstigen, sind in 
der Bevölkerung ungleich verteilt. Deshalb wird eine inklusive 
politische Beteiligung nur erreicht, wenn ausgleichende Maß-
nahmen getroffen werden (van Deth 2009: 153f.). Dies trifft  
besonders auf deliberative Präsenzverfahren zu, bei denen die 
Teilnehmer_innen an einem realen Ort zusammenkommen 
und die ein hohes Maß an Motivation und Kommunikationsfä-
higkeiten erfordern. Bei für alle Bürger_innen offenen Verfah-
ren ohne persönliche Einladung und ohne Vorauswahl der 
Teilnehmenden (sog. Selbstselektion) beteiligen sich vor allem 
die üblichen Verdächtigen, also Männer in der zweiten Lebens-
hälfte mit Hochschulabschluss (Jacquet 2017; Parkinson 2003; 
L. M. Sanders 1997).

Bei deliberativen Verfahren ist jedoch eine vielfältige Teilneh-
merschaft, in der möglichst viele gesellschaftlichen Präferenzen 
und Interessen vertreten sind, notwendig. Eine zentrale Maß-
nahme zur Inklusion von Bürger_innen unterschiedlicher sozia-
ler und kultureller Hintergründe besteht in der Zufallsauswahl 
der Teilnehmer_innen. Die Zufallsauswahl gewährt eine annä-
hernde soziodemographische Repräsentativität der Teilneh-
mer_innen für die Bevölkerung. Zudem müssen die Verfahren 
Barrierefreiheit gewährleisten und Minderheiten sowie sozial 
Benachteiligte aktiv einbinden (Stichwort Empowerment; Alcán-
tara et al. 2016: 156).

Neben den Präsenzverfahren wird häufig auch Online-Beteili-
gung angeboten, um einer Vielzahl von Bürger_innen eine 
Teilnahme zu ermöglichen. Die Teilnehmer_innenzahl ist im 
Gegensatz zum Präsenzverfahren weniger eng begrenzt. On-
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line-Verfahren können erstens offen für alle Bürger_innen sein. 
Zweitens sind auch bei Online-Verfahren Rekrutierungsme-
chanismen wie z. B. die Zufallsauswahl möglich, welche die 
soziodemographische Repräsentativität der Teilnehmer_innen 
stärker berücksichtigen.

GLEICHE TEILNAHMECHANCE 

Deliberative Präsenzverfahren stehen vor der grundlegenden 
Herausforderung, trotz der zahlenmäßigen Begrenzung einen 
Teilnehmerkreis zu erreichen, der die Vielfalt der Bürger_innen 
spiegelt. Da eine offene freiwillige Teilnahme (Selbstselektion) 
wie beschrieben in der Regel ein sozial verzerrtes Bild der Be-
völkerung ergibt, werden bei dem Großteil der deliberativen 
Verfahren die Teilnehmer_innen zufällig ausgewählt (z. B. Alli-
anz Vielfältige Demokratie 2017a). Eine Zufallsauswahl gibt al-
len Bürger_innen theoretisch die gleiche Chance, am Verfahren 
teilzunehmen, und stellt so politische Gleichheit her (z. B. Stone 
2016). Die Betonung der Chancengleichheit und die explizite 
Einladung zur Teilnahme sollen die Beteiligung benachteiligter 
und inaktiver Bürger_innen begünstigen. Durch die Zufallsaus-
wahl wird weiterhin die Beeinflussbarkeit des Verfahrens durch 
organisierte Interessen minimiert, was zur Qualität der Delibe-
ration beiträgt (z. B. Allianz Vielfältige Demokratie 2017a; Buch-
stein 2010: 447f.; Rohr et al. 2017). 

 EINE ZUFALLSAUSWAHL GIBT ALLEN BÜRGER_INNEN  
 DIE GLEICHE CHANCE, AM VERFAHREN TEILZU- 
 NEHMEN, UND STELLT SO POLITISCHE GLEICHHEIT HER.

Beteiligungsverfahren auf nationaler Ebene sollten zudem 
auch regionale und lokale Unterschiede abbilden, weshalb ei-
ne mehrstufige Zufallsauswahl sinnvoll wäre, bei der aus den 
verschiedenen Regionen (z. B. Bundesländern) zunächst Ge-
meinden per Los gezogen und im zweiten Schritt Bürger_in-
nen dieser Gemeinden zufällig ausgewählt werden (z. B. Mehr 
Demokratie e. V. 2019). 

SOZIODEMOGRAPHISCHE REPRÄSENTATIVITÄT

Eine Zufallsauswahl von Bürger_innen allein garantiert noch 
nicht, dass eine für die Gesamtbevölkerung soziodemogra-
phisch repräsentative Auswahl der eingeladenen Bürger_innen 
teilnimmt. Da die Teilnahme an Beteiligungsverfahren freiwillig 
ist, besteht die Gefahr, dass sozial und kulturell benachteiligte 
Bürger_innen eine Einladung zur Teilnahme häufiger ablehnen.  

 SOZIODEMOGRAPHISCHE REPRÄSENTATIVITÄT  
 ERFORDERT ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN WIE  
 GEWICHTUNG DER LOSZIEHUNG ODER QUOTEN.

Und in der Tat nimmt meist nur ein geringer Anteil der eingela-
denen Bürger_innen teil. Selten sind es über 20 Prozent, meist 
nur unter zehn Prozent der ursprünglich Eingeladenen (Jacquet 

2017: 641). Deshalb ist ein zweistufiger Auswahlprozess sinn-
voll (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017a: 10). Hierbei wer-
den in einer ersten Stufe Bürger_innen zufällig aus dem Melde-
register gezogen. Ihre Anzahl sollte mindestens zehnmal 
größer sein als die geplante Zahl der Teilnehmer_innen (Allianz 
Vielfältige Demokratie 2017a: 12). In dieser Stufe werden die 
ausgelosten Bürger_innen angefragt, ob sie bereit wären, an 
einem deliberativen Verfahren teilzunehmen. Diejenigen, die 
zustimmen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in 
dem zusätzliche Merkmale (z. B. Bildungsstand) erfragt wer-
den. Auf der Basis dieser Informationen werden in einem zwei-
ten Schritt Bürger_innen zur Teilnahme eingeladen. Die Aus-
wahl erfolgt nach Verteilungsquoten zu soziodemographischen 
Merkmalen, wie Geschlecht oder Bildungsabschluss, welche 
die Verteilung in der Bevölkerung abbilden. Falls die jeweiligen 
Quoten nicht erreicht werden können, da beispielsweise nicht 
genug junge Bürger_innen Interesse an einer Teilnahme ange-
meldet haben, ist eine Nachrekrutierung nötig (Allianz Vielfälti-
ge Demokratie 2017a: 14).5 

BARRIEREFREIHEIT 

Beteiligung ist nur dann inklusiv, wenn die eine Teilnahme ver-
hindernden Barrieren so weit wie möglich abgebaut werden. 
Barrierefreiheit sollte hier weit gefasst werden und sich von 
der Rekrutierung über die Kommunikation im Verfahren bis 
hin zur Dokumentation der Ergebnisse erstrecken. Einladung 
und Materialien können beispielsweise in leichter Sprache 
verfasst und körperlich Beeinträchtigte bei der Teilnahme un-
terstützt werden. Digitale Technologien eröffnen hier vielfälti-
ge Möglichkeiten wie z. B. eine Teilnahme per Videokonfe-
renz (Birzer 2015: 56f.).

EINBINDUNG VON MINDERHEITEN UND  
SOZIAL BENACHTEILIGTEN

Minderheiten haben bei einer Zufallsauswahl nur eine geringe 
Chance, ausgelost zu werden und im Verfahren repräsentiert 
zu sein. Deshalb ist es gerade bei der Zufallsauswahl für deli-
berative Verfahren auf nationaler Ebene notwendig, bei ent-
sprechenden Themen ein gewisses Kontingent für Minderhei-
ten festzulegen oder das Beteiligungsverfahren durch eine 
gezielte Rekrutierung zu ergänzen. 

Häufig wird vermutet, dass sich die soziale Selektivität politi-
scher Beteiligung auch aus fehlenden Ressourcen und einer 
fehlenden Bereitschaft sozial benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen ergibt (Brady et al. 1995; Rohr et al. 2017). Neuere 
Forschung zeigt aber, dass die Bereitschaft zur Beteiligung an 
deliberativen Verfahren gerade bei dieser Gruppe groß sein 
kann (Neblo et al. 2010). Weitere ausgleichende Maßnahmen 
können die Teilnahmebedingungen verbessern, z. B. Anspra-
che oder Anreize, angemessene finanzielle Entschädigung 

5 Im Rahmen der Fragebögen können zudem bereits themenbezogene 
und demokratische Einstellungen abgefragt werden, die später bei der 
Komposition von Diskussionsgruppen und zur begleitenden Forschung 
genutzt werden können.
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und Kinderbetreuung. So können sozial benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen gezielt durch Multiplikator_innen wie z. B. 
Vereine rekrutiert werden. In den jeweiligen deliberativen Ver-
fahren könnten ebenso Sitze für entsprechende Gruppen re-
serviert werden (Kapitel 5.2). 

Deliberative Verfahren können darüber hinaus diejenigen Be-
völkerungsgruppen, denen die Teilnahme an anderen institu-
tionalisierten Formen politischer Partizipation rechtlich versagt 
ist, in angemessener Form mit einbeziehen. Hierzu zählen 
besonders Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und 
Asylbewerber_innen, aber auch Jugendliche unterhalb des 
Wahlalters (Roth 2014: 257). Verständliche Sprache und mehr-
sprachige Materialien sind nötig, um ethnischen Minderheiten 
einen Zugang zum Verfahren zu geben. Angesichts der Aus-
wirkungen heutiger politischer Entscheidungen auf die Le-
bensverhältnisse in der Zukunft, besonders hinsichtlich des 
Klimawandels und anderer Nachhaltigkeitsthemen, könnte 
auch eine Stellvertretung der Interessen zukünftiger Generati-
onen berücksichtigt werden (Rose 2018). 

ONLINE-BETEILIGUNG

Die Teilnehmer_innenzahl bei deliberativen Präsenzverfahren 
ist begrenzt, weshalb diese immer nur einem kleinen Anteil 
der Bevölkerung eine aktive Beteiligung ermöglichen können. 
Deliberative Online-Verfahren unterliegen dieser Beschrän-
kung nicht und können einer weitaus größeren Anzahl an Bür-
ger_innen (mit Internetzugang) Beteiligungsmöglichkeiten 
bieten. Wir unterscheiden zwischen Online-Verfahren, bei de-
nen die Teilnahme allen Bürger_innen offensteht, und On-
line-Verfahren, bei denen eine begrenzte Zahl an Bürger_in-
nen ausgewählt wird.

Offene Online-Verfahren mit Selbstrekrutierung erlauben allen 
Bürger_innen, sich selbstständig auf der Online-Plattform des 
Verfahrens zu registrieren und am Verfahren teilzunehmen, 
ohne dass die Teilnehmer_innenzahl begrenzt wäre. So kann 
potenziell eine größere Beteiligung erzielt und die breite Öf-
fentlichkeit mit einbezogen werden. Ein offenes Online-Ver-
fahren erhöht in der Regel die öffentliche Sichtbarkeit des  

WIE ERREICHT MAN INKLUSIVE PARTIZIPATION?

Die Zufallsauswahl ist ein wichtiger Bestandteil, um gleiche Teilnahmechancen zu ermöglichen, reicht aber alleine 
nicht aus, um inklusive Partizipation zu gewährleisten. Grund dafür sind besonders Probleme der Selbstselektion, 
der Minderheitenrepräsentation und der Kommunikationskompetenz, die ergänzende Maßnahmen notwendig 
machen:

 –  Selbstselektion: Trotz repräsentativer Zufallsauswahl bleibt die Teilnahme freiwillig, und es nehmen 
hauptsächlich Bevölkerungsgruppen, die sich bereits stark beteiligen, teil (Jacquet 2017; Smith 2009: 68). 
Gegenmaßnahmen:
 – Stratifiziertes, mehrstufiges Sampling: Eine Vielzahl von Bürger_innen wird ausgewählt und aus den Zusagen 

ein für die Bevölkerung repräsentatives Sample ermittelt.
 – Gezielte Rekrutierung: Bürger_innen aus Bevölkerungsgruppen, die sich selten beteiligen, werden gezielt über 

Multiplikator_innen angesprochen und zur Teilnahme motiviert.

 – Minderheitenrepräsentation: In einem für die Bevölkerung repräsentativen Teilnehmerkreis sind Minderheiten 
unterrepräsentiert (Mendelberg et al. 2014; Carpini et al. 2004: 325; Brown 2006: 220). 

 – Gegenmaßnahmen:
 – Oversampling: Eine größere Zahl von Bürger_innen aus Minderheiten wird rekrutiert und ist im Teilnehmerkreis 

stärker vertreten als in der Bevölkerung.
 – Reservierung von Sitzen: Es werden Sitze für Minderheiten reserviert.
 – Moderation: Bei der Moderation wird besonders darauf geachtet, dass Minderheiten zu Wort kommen und 

ihre Äußerungen in die Ergebnisse aufgenommen werden.

 – Kommunikationskompetenz: Die Kompetenzen, sich an politischen Diskussionen zu beteiligen, sind in der 
Bevölkerung ungleich verteilt, weshalb sich z. B. weniger gebildete Teilnehmer_innen seltener zu Wort melden  
und ihre Meinung artikulieren (Trénel 2009; Gerber et al. 2018; Neblo et al. 2010). 
Gegenmaßnahmen: 
 – Information: Die Teilnehmer_innen erhalten verständlich aufbereitete Informationen, die es ihnen erlauben, an 

den Diskussionen teilzunehmen.
 – Moderation: Die Teilnehmer_innen werden aktiv unterstützt, in die Diskussionen eingebunden und motiviert, 

ihre Meinung zu äußern.
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Verfahrens.6 Die soziodemographische Repräsentativität wird 
hierbei nicht berücksichtigt. 

Bei begrenzten Online-Verfahren mit Zufallsauswahl wird ana-
log zu der beschriebenen Rekrutierung für Präsenzverfahren 
vorgegangen, d. h., im ersten Schritt wird die Teilnahmebereit-
schaft zufällig ausgewählter Bürger_innen abgefragt, und im 
zweiten Schritt werden die entsprechenden Personen zur Teil-
nahme eingeladen. Ziel ist auch hier, soziale Heterogenität und 
die Diversität gesellschaftlicher Präferenzen abzubilden. 

Deliberative Präsenzverfahren können durch eine Kombination 
von offenen und begrenzten Online-Verfahren unterstützt 
werden, die im ersten Fall vor allem öffentliche Aufmerksam-
keit generieren und im zweiten Fall Diversität gewährleisten.

Trotz der potenziell höheren Teilnehmer_innenzahl schließt On-
line-Beteiligung Personen ohne Internetzugang oder Daten- 
endgerät sowie im Umgang mit digitalen Medien weniger  
geübte Personen zunächst aus (englisch: digital divide). Diese 
Personen benötigen zusätzliche Unterstützung, um an einer 
Online-Beteiligung teilnehmen zu können (z. B. durch Bereit-
stellung von Endgeräten, Schulungen). Darüber hinaus gibt es 
Zweifel, ob die Online-Beteiligung eine ähnlich hohe Qualität 
der Deliberation wie das Präsenzverfahren erreichen kann 
(Kolleck 2017: 60–65). Weitere Vorteile der Online-Beteiligung 
liegen jedoch besonders in der Mobilisierung junger Bürger_
innen und in der Integration von Personen, die öffentliche Ver-
anstaltungen und Diskussionen meiden (Kersting 2016; Neblo 
et al. 2010). 

2.2  GUTE DELIBERATION

Das zentrale Charakteristikum von deliberativen Beteiligungs-
verfahren ist das Ermöglichen und Fördern von Willensbildung 
durch den Austausch von Argumenten. Grundlegende Vor-
aussetzungen für gute Deliberation sind erstens ausgewoge-
ne Information, zweitens eine neutrale Moderation, drittens 
die Einigung auf Kommunikationsregeln und viertens die Wahl 
der geeigneten Entscheidungsregel.7 

 DELIBERATIVEN BETEILIGUNG ZIELT AUF DIE  
 FÖRDERUNG VON WILLENSBILDUNG DURCH  
 DEN AUSTAUSCH VON ARGUMENTEN.

6 Überdies erhalten die Bürger_innen bei einem offenen Online-Verfah-
ren die Chance, ihre im Präsenzverfahren eventuell nicht berücksichtig-
ten Präferenzen zu artikulieren.

7 Die wissenschaftliche Diskussion zu Konzeptualisierung und Messung 
der Qualität politischer Deliberation hat verschiedene Vorschläge her-
vorgebracht (Himmelroos 2017; Stromer-Galley 2007), von denen der 
sogenannte Discourse Quality Index das meistgenutzte Schema dar-
stellt (Steenbergen et al. 2003).

AUSGEWOGENE INFORMATION

Da Teilnehmer_innen nicht in allen Themen über Expertise ver-
fügen und Wissen ungleich in der Bevölkerung verteilt ist, müs-
sen ihnen Informationen bereitgestellt und zugänglich gemacht 
werden. Eine wichtige Rolle für die Qualität der Deliberation 
und die resultierenden Ergebnisse hat daher das vorab und 
während des Verfahrens bereitgestellte Informationsmaterial. 
Dieses sollte die wissenschaftlichen Erkenntnisse und politi-
schen Standpunkte ausgewogen darstellen und für alle Betei-
ligten verständlich sein. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer_
innen die Möglichkeit haben, Expert_innen zum Thema 
anzuhören und deren Auswahl mitzubestimmen. Es ist darauf 
zu achten, dass besonders bei kontroversen Themen die je-
weiligen Standpunkte angemessen repräsentiert sind. Wichtig 
sind darüber hinaus die Information der Teilnehmer_innen 
über Ablauf und Ziele des Beteiligungsverfahrens sowie 
grundlegende Informationen zum politischen Prozess, in den 
das Verfahren eingebettet ist (z. B. das Gesetzgebungsverfah-
ren im Bundestag).

NEUTRALE MODERATION 

Praxiserfahrungen und experimentelle Forschung zeigen, dass 
für gute Deliberation eine geschulte und möglichst neutrale 
Moderation unabdingbar ist (Grönlund et al. 2015; Krüger 
2018; Strandberg et al. 2019). Wichtig ist hier die Überwachung 
der Einhaltung vorab festgelegter Kommunikationsregeln und 
die Wahrung gleicher Artikulationschancen für alle Beteiligten, 
vor allem für diejenigen mit geringeren kommunikativen Fä-
higkeiten (Gerber et al. 2018; Trénel 2009). 

Auch in deliberativen Online-Foren ist eine Moderation für ei-
ne respektvolle Debatte maßgeblich (Lampe et al. 2014). Ge-
nerell müssen die Teilnehmer_innen von der Integrität und 
Unabhängigkeit der Moderation überzeugt sein, da sonst das 
gesamte Verfahren an Legitimität verliert. 

EINIGUNG AUF KOMMUNIKATIONSREGELN

Deliberation ist nur dann möglich, wenn alle Teilnehmer_innen 
sich auf den respektvollen Austausch von Argumenten einlas-
sen (Cohen 1997: 73). Hierfür müssen Kommunikationsregeln 
und Gleichheitsgrundsätze, auf die sich die Teilnehmer_innen 
zu Beginn des Verfahrens einigen, festgehalten werden. Auf 
die Kommunikationsregeln können sich die Teilnehmer_innen 
dann im Verlauf des Verfahrens berufen, und sie werden von 
den Moderator_innen als Richtlinien herangezogen.

WAHL DER GEEIGNETEN  
ENTSCHEIDUNGSREGEL

Entscheidungsregeln legen fest, wie eine Einigung der Teil-
nehmer_innen auf die Ergebnisse stattzufinden hat. Generell 
können zwei Entscheidungsregeln unterschieden werden: 
Konsens- oder Mehrheitsentscheid. Die Wahl zwischen Kon-
sens- und Mehrheitsentscheid beeinflusst sowohl das Er- 

9MEHR MITSPRACHE WAGEN – EIN BETEILIGUNGSRAT FÜR DIE BUNDESPOLITIK



gebnis als auch die Beteiligung von Minderheiten (Karpowitz/
Mendelberg 2018). Zwar zeigen Verfahren mit Konsensent-
scheiden häufig eine höhere deliberative Qualität (Caluwaerts/
Deschouwer 2014; Bächtiger 2016: 263). Dies sollte aber nicht 
bedeuten, dass bei allen Themen ein Zwang zum Konsens be-
stehen muss. Stattdessen können sich die Beteiligten auf einen 
endgültigen Ergebnisbericht einigen, in dem auch Konfliktlinien 
und abweichende Meinungen beschrieben werden (Curato  
et al. 2017: 31). Die im Ergebnis aufgeführten Empfehlungen 
müssen dabei immer begründet und auch für Außenstehende 
nachvollziehbar sein.

2.3  EINBETTUNG IN DEN  
POLITISCHEN PROZESS

Damit die Ergebnisse eines Beteiligungsverfahrens nicht ohne 
Wirkung bleiben, muss das Verfahren in den weiteren politi-
schen Prozess eingebettet sein (z. B. Geissel 2019; Schaal/Wil-
helm 2018; Curato/Böker 2016; Rohr et al. 2019). Nur wenn das 
Verfahren an das bestehende Gefüge politischer Institutionen 
angebunden ist, lässt sich ein kontinuierlicher Einfluss auf politi-
sche Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse sichern (z. B. 
Setälä 2017; Hendriks 2016). 

Erstes Kriterium für eine erfolgreiche Einbettung in den politi-
schen Prozess ist, dass die Adressat_innen, Ziele und Position 
des Verfahrens im institutionellen Gefüge klar definiert sind 
(Abbildung 1). Zweitens muss bestimmt werden, welche Ak-
teure das Verfahren zu welchem Zeitpunkt initiieren können. 
Wichtig ist, drittens, ein festgelegter Umgang mit den Ergeb-

nissen des Verfahrens. Ist dieser nicht klar geregelt, besteht 
die Gefahr der „Rosinenpickerei“ (Font et al. 2018), d. h., Ent-
scheidungsträger_innen nehmen nur Ergebnisse auf, die ih-
nen genehm sind. Deliberative Verfahren können, viertens, 
nur dann als eingebettet in den politischen Prozess gelten, 
wenn ihre Kontinuität durch ausreichende Ressourcen und 
gesetzliche Grundlagen (Institutionalisierung) gesichert ist 
(Kapitel 6).

Deliberative Verfahren wenden sich an unterschiedliche Adres-
sat_innen; sie können an die Öffentlichkeit gerichtet sein oder 
an Entscheidungsträger_innen. Im Gegensatz dazu fällen bei 
bindenden direktdemokratischen Verfahren die Bürger_innen 
die jeweiligen Entscheidungen selbst (Abbildung 1). 

ZIELE UND POSITIONIERUNG IM  
POLITISCHEN PROZESS 

Abhängig von den Zielen des Verfahrens ist zu entscheiden, an 
welcher Stelle des politischen Prozesses deliberative Verfahren 
positioniert werden sollen. Der politische Prozess kann als Zyk-
lus dargestellt werden (englisch: policy cycle, Abbildung 2). Der 
Prozess beginnt mit der Definition von Problemen, die dann 
abhängig von ihrer Priorität auf die politische Agenda gesetzt 
werden. Die Punkte auf der Agenda werden darauf als Geset-
zesentwurf formuliert. Wird der Entwurf erfolgreich als Gesetz 
verabschiedet, beginnt die Phase der Implementierung. Nach 
der Evaluierung des Gesetzes und seiner Umsetzung ist der 
Prozess abgeschlossen, oder aber es werden neue Probleme 
erkannt, womit der Zyklus von neuem beginnt. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Geissel (2018: 6).

Abbildung 1
Beteiligungsverfahren im Politikprozess: Adressat_innen
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 DELIBERATIVE VERFAHREN KÖNNEN FRÜHZEITIG  
 RELEVANTE THEMEN AUFZEIGEN (AGENDA-SETTING)  
 UND EINEN EINDRUCK VON DEN PERSPEKTIVEN IN  
 DER BEVÖLKERUNG VERMITTELN.

Deliberative Verfahren können in jeder Phase des politischen 
Prozesses eingesetzt werden. Eine klare Positionierung verlangt 
dabei, dass die spezifischen Adressat_innen des Verfahrens, 
d. h. Institutionen wie Bundestag oder einzelne Ministerien, an 
die sich die Ergebnisse richten, eindeutig identifiziert sind. 

In den Phasen der Problemdefinition und des Agenda-Settings 
können deliberative Verfahren frühzeitig relevante Themen auf-
zeigen und einen Eindruck von den unterschiedlichen Präferen-
zen und Perspektiven in der Bevölkerung geben. Gerade bei 
Themen, zu denen noch keine öffentliche Debatte geführt wird, 
können sie helfen, deren Konfliktpotenzial zu antizipieren (Ma-
ckenzie/Warren 2012: 116).8 In einem weiteren Schritt können 
die aufgeführten Themen im Zuge des Verfahrens nach ihrer 
Relevanz geordnet und somit Prioritäten für die politische 
Agenda gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein deliberati-
ves Verfahren bei der Problemdefinition noch vor dem formalen 
Beginn des Gesetzgebungsprozesses stehen und der Exekutive 
wie der Legislative mögliche Themen für Gesetzesentwürfe 
und die Prioritäten der Bevölkerung aufzeigen (Kapitel 5).

8 Dagegen wird eine direkte Beteiligung deliberativer Verfahren an kol-
lektiven Entscheidungen (Co-Governance) in der Forschung kritisch ge-
sehen (Lafont 2015) und vor potenziell auftretenden Paradoxien ge-
warnt (Schmalz-Bruns 2018).

Die Politikformulierung, also die Entwicklung von Gesetzesiniti-
ativen, kann ebenfalls durch konsultative deliberative Verfah-
ren unterstützt werden (Brettschneider/Renkamp 2016: 24). Es 
können Vorschläge für Gesetzesentwürfe und politische Pro-
gramme unterbreitet und Lösungsideen für gesellschaftliche 
Probleme entwickelt oder eingebrachte Gesetzesentwürfe dis-
kutiert werden. So kann auf Defizite und Ergänzungsmöglich-
keiten aus Bürger_innensicht hingewiesen werden.9 Delibera- 
tive Verfahren können so beispielsweise in der Phase der Poli-
tikformulierung einzelne Ministerien, die Bundesregierung 
oder den Bundestag bei der Erarbeitung eines Gesetzesent-
wurfs beraten. Auch könnten eingebrachte Gesetzesentwürfe 
im Rahmen von deliberativen Verfahren anstelle von oder zu-
sätzlich zu den Interessengruppen-Anhörungen vor den Aus-
schüssen des Bundestags diskutiert werden (vgl. Kapitel 5.2). 

INITIIERUNG DELIBERATIVER VERFAHREN

Der Bestimmung der möglichen Initiator_innen kommt eine 
zentrale Bedeutung für deliberative Verfahren zu. Grundsätz-
lich kann hier zwischen einer Initiierung durch repräsentative 
Institutionen (Regierung, Parlament) und einer Initiierung 
durch die Zivilgesellschaft unterschieden werden. Um eine 

9 Dabei richtet sich das Ziel der Konsultation nicht notwendigerweise al-
lein auf die repräsentativen Institutionen, sondern kann auch die Bür-
ger_innen adressieren. Beispielsweise können deliberative Verfahren bei 
direktdemokratischen Abstimmungen durch eine Diskussion des Ab-
stimmungsthemas zur Information der Bevölkerung beitragen (Macken-
zie/Warren 2012: 111; Gastil et al. 2015).

Quelle: Jann/Wegrich 2014: 106

Abbildung 2
Der Politikzyklus
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Anbindung deliberativer Verfahren an die Institutionen und 
den Gesetzgebungsprozess zu gewährleisten, sollten diese 
das Recht zur Initiierung besitzen (englisch: top-down). Dabei 
muss das Verfahren so gestaltet werden, dass es nicht von 
Regierung oder Opposition instrumentalisiert werden kann.

Ein Mechanismus zur Initiierung von deliberativen Verfahren 
durch die Zivilgesellschaft ist ebenfalls sinnvoll (englisch: bot-
tom-up), ähnlich wie bei direktdemokratischen Verfahren.   

UMGANG MIT ERGEBNISSEN  
UND RECHENSCHAFTSPFLICHT

Der Umgang mit den Ergebnissen eines deliberativen Verfah-
rens sollte bereits vor Verfahrensbeginn festgelegt werden.  
D.   h., die jeweiligen Entscheidungsträger_innen (Bundestag 
oder Bundesregierung) müssen sich vorab zu einer bestimm-
ten Art und Weise des Umgangs mit den Empfehlungen ver-
pflichten. In einer schriftlichen Absichtserklärung oder in Form 
eines Gesetzes oder einer Verordnung wird festgehalten 
(Brettschneider 2019: 2ff.), wie Stellungnahmen auszusehen 
haben und wie der weitere Umgang zu dokumentieren ist.10 
Die mit der Dokumentation abgelegte Rechenschaft sollte für 
alle Bürger_innen sichtbar veröffentlicht werden.

KONTINUITÄT DES VERFAHRENS UND  
INSTITUTIONALISIERUNG

Wenn deliberative Verfahren die Demokratie langfristig berei-
chern sollen, müssen sie eine gewisse Kontinuität aufweisen 
(Vetter et al. 2013). Sie müssen institutionalisiert und verrecht-
licht werden, so dass ein Fortbestehen auch bei einem Regie-
rungswechsel gewährleistet ist. Um die Kontinuität des Verfah-
rens zu sichern und die Einberufung zu erleichtern, empfiehlt 
sich der Aufbau einer zentralen Koordinationsstelle. Sie könnte 
auf verschiedene Weise umgesetzt werden: ähnlich wie aktuell 
in Baden-Württemberg durch eine eigene Ministeriumsabtei-
lung (Brettschneider/Renkamp 2016), in Form einer durch Re-
gierung und Zivilgesellschaft gemeinsam besetzten Beteili-
gungswerkstatt (Rohr et al. 2019) oder, wie in dieser Studie 
vorgeschlagen, als Teil der Bundestagsverwaltung (Kapitel 5.1). 
Nicht zuletzt muss zur Sicherung der Kontinuität garantiert 
werden, dass langfristig finanzielle Ressourcen bereitstehen.

2.4  DEMOKRATISCHE BILDUNG  
DER BÜRGER_INNEN

Deliberative Verfahren, die inklusive Beteiligung, gute Delibera-
tion und die Einbettung in den politischen Prozess vereinen, 
bereichern nicht nur die Qualität, Nachvollziehbarkeit und Ak-
zeptanz politischer Entscheidungen, sondern lassen auch posi-
tive Effekte auf Wissen, politische Partizipation, demokratische 
Einstellungen der Bürger_innen sowie auf öffentliche Diskurse 

10 Darüber hinaus könnten Bundesregierung oder Bundestag über die Er-
gebnisse direktdemokratisch abstimmen lassen, wenn dafür die rechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden.

erwarten (z. B. Kuyper 2018; Pincock 2012; Geissel/Newton 
2012).11 Insgesamt sollen diese Effekte zur demokratischen 
Qualität und zur Unterstützung der Demokratie durch die Bür-
ger_innen beitragen (Geissel 2016; Mayne/Geißel 2018). 

Ein zentrales Unterscheidungskriterium im Rahmen der demo-
kratischen Bildung ist, ob sich die erwünschten Effekte delibe-
rativer Verfahren nur für die Teilnehmer_innen oder auch für 
die breite Bevölkerung erzielen lassen. Deliberative Verfahren 
wirken auf außenstehende Beobachter_innen, also auf die 
Mehrzahl der Bürger_innen, eher indirekt, z. B. durch die Be-
richterstattung der Medien. Für die Gesamtbevölkerung sind 
die angesprochenen Bildungseffekte nur zu erwarten, wenn 
das Verfahren Teil öffentlicher Diskurse wird und auf die Öf-
fentlichkeit einwirkt (Lafont 2015). Dafür muss durch mediale 
Präsenz und gut zugängliche Informationen zum Verfahren 
eine möglichst starke Sichtbarkeit erreicht werden (Rummens 
2016). Wegen der zentralen Bedeutung für die demokratische 
Bildung der Bürger_innen stellen die Medienöffentlichkeit und 
der Anstoß öffentlicher Diskurse deshalb eigene Indikatoren 
für dieses Qualitätskriterium dar. 

VERMITTLUNG VON WISSEN

Die Deliberation über politische Themen und der damit einher-
gehende Informations- und Erfahrungsaustausch sollen bei 
den Beteiligten und auch bei den beobachtenden Bürger_in-
nen den Erwerb von Wissen über die behandelten Themen 
erleichtern (Esterling et al. 2011). Das Verfahren soll in diesem 
Sinne zu einer kritischen Meinungsbildung der Bürger_innen 
beitragen. Zum einen werden die Teilnehmer_innen eines de-
liberativen Verfahrens durch die intensive Beschäftigung mit 
dem Thema meist selbst zu Expert_innen, zum anderen erwei-
tern die Diskussion in Online-Foren und die Kommunikation 
über verschiedene Medien auch das Wissen in der Bevölke-
rung (Mackenzie/Warren 2012).

STÄRKUNG DEMOKRATISCHER  
FÄHIGKEITEN

Durch die Teilnahme an deliberativen Verfahren erlernen und 
kultivieren die Beteiligten im besten Fall demokratische Fähig-
keiten wie Kompromissfähigkeit, respektvolles Debattieren, 
begründete Argumentation und die Anerkennung anderer 
Interessen (Pincock 2012). Die Beteiligungserfahrung soll die 
Teilnehmer_innen zu weiterem politischen Engagement moti-
vieren und sie zu Multiplikator_innen für politisches Engage-
ment machen (Knobloch/Gastil 2015). Die in deliberativen 
Verfahren öffentlich sichtbar werdenden demokratischen Fä-
higkeiten und Handlungsweisen könnten auch der breiten 
Bevölkerung als Vorbild dienen. Inwieweit deliberative Verfah-
ren darüber hinaus die allgemeine politische Partizipation in 

11 Diese Erwartungen hat die deliberative Demokratietheorie in großen 
Teilen von partizipativen Demokratietheorien übernommen, welche  
politische Partizipation mit edukativen Effekten verbindet, die die Fähig-
keit und Bereitschaft zur Partizipation stärken (Mansbridge 1999; Barber 
1984; Pateman 1970).
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der Bevölkerung steigern können, hängt nicht nur von der öf-
fentlichen Sichtbarkeit ab. Auch die Einbettung des Verfahrens 
in den politischen Prozess und die Herstellung von Bezügen 
zu anderen Partizipationsformen wie Wählen oder die Mitwir-
kung in Parteien spielen hierbei eine Rolle (Kapitel 3.5).

STEIGERUNG DEMOKRATISCHER  
EINSTELLUNGEN

Deliberative Verfahren sollen zu einer Stärkung der demokrati-
schen politischen Kultur beitragen. Die Bürger_innen gewin-
nen durch die neuen Beteiligungsmöglichkeiten und die besse-
re Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen wieder 
Vertrauen in die Demokratie, aber auch in die eigene politische 
Wirksamkeit (z. B. Knobloch/Gastil 2015; Kuyper 2018; Mans-
bridge 1999; Pincock 2012; Barber 1984). Dabei geht es nicht 
darum, Bürger_innen rundum zufrieden zu machen, sondern 
darum, zur kritischen Reflexion politischer Prozesse anzuregen. 
Das steigende Bedürfnis nach Überwachung und Kontrolle 
von Parlament, Regierung und Parteien (Geissel 2011; Keane 
2009; Rosanvallon 2008; Dean 2017) kann so auch von delibe-
rativen Verfahren angesprochen werden (Dean 2018). Wenn 
deliberative Verfahren gut in das politische System eingebettet 
und mit den bestehenden Institutionen verknüpft sind, können 
auch Letztere von ihrer vertrauensstiftenden Wirkung profitie-
ren (Hendriks 2016; Mackenzie/Warren 2012). Da sich demo-
kratische Einstellungen wie auch politisches Vertrauen meist 
nur über längere Zeiträume hinweg verändern, spielt neben 
der Einbettung des Verfahrens in den politischen Prozess und 
der öffentlichen Sichtbarkeit besonders die Kontinuität des 
Verfahrens eine wichtige Rolle (Kapitel 3.5). 

 BETEILIGTE AN DELIBERATIVEN VERFAHREN  
 ERLERNEN DEMOKRATISCHE FÄHIGKEITEN WIE  
 KOMPROMISSFÄHIGKEIT, RESPEKTVOLLES  
 DEBATTIEREN, BEGRÜNDETE ARGUMENTATION  
 UND ANERKENNUNG ANDERER INTERESSEN.

ANSTOSS ÖFFENTLICHER DISKURSE

Der Einfluss auf öffentliche Willensbildungsprozesse kann bei 
deliberativen Verfahren unterschiedliche Gestalt annehmen. 
Unter anderem können sie Divergenzen zwischen Mehrheits-
meinung und existierenden bzw. geplanten politischen Ent-
scheidungen aufzeigen oder bisher nicht in öffentlichen Diskur-
sen behandelte Themen antizipieren und sichtbar machen 
(Lafont 2017). Die Verfahren müssen dazu in den (sozialen) 
Medien präsent sein. Zivilgesellschaftliche Organisationen ver-
breiten darüber hinaus idealerweise Informationen zum Ver-
fahren auch in politisch weniger interessierten Bevölkerungs-
gruppen. Grundlegende Voraussetzung hierfür ist eine 
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und die transparente Be-
reitstellung von Informationen zum Verfahren. 
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Demokratische Innovationen sollen durch eine aktivere Beteili-
gung der Bürger_innen die Schwachstellen der repräsentativen 
Demokratie beheben und damit die Qualität der Demokratie 
verbessern (Newton 2012; Geissel 2012: 164). Deliberative Ver-
fahren erhalten in Forschung und Praxis derzeit besonders ho-
he Aufmerksamkeit. Sie beinhalten immer Willensbildung 
durch den Austausch von Argumenten und umfassen dabei 
eine breite Handlungspalette von einfachen Debatten in öf-
fentlichen Versammlungen bis hin zu stark strukturierten und 
moderierten Diskussionen in speziell hierfür entwickelten Mini- 
Publics (Geissel 2013: 11f.). Fast alle deliberativen Verfahren 
sind konsultativ, d. h., sie geben Ratschläge und Empfehlungen 
für politische Entscheidungen, treffen diese aber nicht selbst 
(Geissel 2013: 12). 

 FAST ALLE DELIBERATIVEN VERFAHREN SIND  
 KONSULTATIV, D. H., SIE GEBEN EMPFEHLUNGEN FÜR  
 POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN, TREFFEN DIESE ABER  
 NICHT SELBST.

Deliberativen Verfahren werden vielfältige positive Effekte auf 
die Demokratie zugeschrieben. Einer zusammenfassenden Dar-
stellung zentraler Forschungsergebnisse zufolge wird erwartet, 
dass deliberative Verfahren die Beteiligung unter politisch inak-
tiven Personen steigern, Manipulation vorbeugen, politische 
Polarisierung verhindern, soziale Spaltung lindern und Populis-
mus entgegenwirken können (Dryzek et al. 2019). Darüber hin-
aus sollen sie auch zu effektiveren und besser akzeptierten 
politischen Entscheidungen verhelfen (Papadopoulos/Warin 
2007; Pogrebinschi/Ryan 2018).

Wie viele demokratische Innovationen wurden deliberative Ver-
fahren zunächst auf lokaler und regionaler Ebene erprobt. In 
den letzten 20 Jahren wurden jedoch international immer mehr 
deliberative Verfahren auch auf der nationalen Ebene ange-
wendet. Trotz einiger vielversprechender Umsetzungen (Kapitel 
4) fehlt es hier gegenüber der lokalen Ebene (Geißel et al. 2015) 
indes noch an ausreichenden Fällen für systematische empiri-
sche Untersuchungen. Inwieweit sich konkrete deliberative Ver-
fahren wie Mini-Publics sinnvoll und gewinnbringend auf natio-
naler Ebene in repräsentative Demokratien einbetten lassen, 
wird deshalb noch kontrovers diskutiert (Curato/Böker 2016; 
Lafont 2015; Schmalz-Bruns 2018; Setälä 2017). 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über diese Debatte und 
nennt Argumente für und wider die Anwendung deliberativer 
Verfahren (auf nationaler Ebene). Zuerst werden im nachfolgen-
den Abschnitt drei Typen deliberativer Verfahren vorgestellt. In 
den darauffolgenden Abschnitten erläutern wir, inwiefern nati-
onale deliberative Verfahren zu inklusiver Partizipation, guter 
Deliberation und, im Rahmen einer erfolgreichen Einbettung in 
den politischen Prozess, auch zur demokratischen Bildung der 
Bürger_innen beitragen können. 

3.1  TYPEN DELIBERATIVER VERFAHREN

Im Zuge des Trends zu mehr Bürgerbeteiligung wurde eine 
Vielzahl deliberativer Verfahren in der Praxis entwickelt oder auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Entwürfe umgesetzt.12 Die-
ses Kapitel fokussiert sich auf den am weitesten verbreiteten 
Verfahrenstyp, die sogenannten Mini-Publics. Zentrale Merk-
male dieses Verfahrenstyps sind, dass die Teilnehmer_innen per 
Los ausgewählt werden und die Verfahren das Ziel verfolgen, 
qualitativ hochwertige Deliberation zwischen den Teilnehmer_
innen zu ermöglichen (z. B. Smith/Setälä 2018). Mini-Publics 
existieren in vielen verschiedenen Designvarianten unter Na-
men wie Planungszelle, Citizens’ Jury, Konsensuskonferenz und 
Citizens’ Assembly, um nur einige zu nennen. Die verschiede-
nen Designvarianten unterscheiden sich nach Teilnehmer_in-
nenzahl, Dauer und Zielen, haben aber gemeinsam, dass die 
Ergebnisse am Ende zu einem Bericht zusammengefasst wer-
den, der Handlungsempfehlungen an Politik oder Verwaltung 
enthält. Die folgenden zwei abweichenden Mini-Publics sind 
von den genannten Varianten zu unterscheiden, und wir er-
wähnen sie hier nur kurz zur Vollständigkeit. 

 MINI-PUBLICS BASIEREN AUF DEM LOSVERFAHREN  
 UND HABEN ZUM ZIEL, QUALITATIV HOCHWERTIGE  
 DELIBERATION ZU ERMÖGLICHEN.

Deliberative Polling bezeichnet eine Kombination von Mini- 
Public und klassischer Meinungsumfrage, bei der die zufällig 

12 Für eine Übersicht über deliberative und weitere Bürgerbeteiligungsver-
fahren siehe z. B. Alcántara et al. (2016), Bertelsmann Stiftung (2019a), 
Nanz/Fritsche (2012), Participedia (2019b), Stiftung Mitarbeit (2019).

3 

DIE DEBATTE ZU DELIBERATIVEN  
VERFAHREN AUF NATIONALER EBENE
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ausgewählten Teilnehmer_innen zu einem bestimmten Thema 
deliberieren, dafür Informationen bereitgestellt bekommen und 
durch eine Moderation begleitet werden (Fishkin 1991). An-
hand vor und nach der Deliberation durchgeführter Umfragen 
unter den Teilnehmer_innen lassen sich Meinungsänderungen 
erkennen, wobei die informierten und durch Deliberation be-
gründeten Meinungen der Nachbefragungen gleichzeitig das 
Ergebnis des Verfahrens darstellen (Fishkin 2009). Deshalb liegt 
der Fokus auf Deliberation, ohne dass der Zwang bestünde, 
Ergebnisse zu produzieren. Im Gegensatz zu anderen Mini-Pu-
blics ist Deliberative Polling meist nicht in politische Prozesse 
eingebettet, und es gibt keine Rechenschaftspflicht für politi-
sche Entscheidungsträger_innen (Pateman 2012). 

Dies trifft noch stärker auf deliberative Experimente zu, die 
von Forscher_innen durchgeführt wurden, um die Bedingun-
gen für und die Effekte von Deliberation „unter Laborbedin-
gungen“ zu untersuchen (Gastil 2018). Deliberative Experimen-
te setzen sich meist wie andere Mini-Publics aus zufällig 
ausgewählten Teilnehmer_innen zusammen, die über vorher 
bestimmte Themen deliberieren, wobei einzelne Designmerk-
male wie Gruppenzusammensetzung, Moderation und 
Thema variiert werden. Deliberative Polling und deliberative 
Experimente können so Aufschluss über die Effekte dieser De-
signmerkmale geben, haben selbst aber nur geringe bzw. kei-
ne Effekte auf die Gesellschaft und deren politischen Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozesse. 

3.2  INKLUSIVE PARTIZIPATION 

Das Problem der sozial ungleichen Beteiligung und Repräsen-
tation in der repräsentativen Demokratie stellt weiterhin ein 
ungelöstes Dilemma dar (Lijphart 1997; Schäfer 2015). Delibe-
rative Verfahren setzen hier an, indem sie die Artikulation von 
Präferenzen ermöglichen, die bei anderen selbstselektiven Par-
tizipationsformen selten Gehör finden. Maßnahmen, die inklu-
sive Partizipation sicherstellen sollen, werden mittlerweile bei 
einem Großteil der verschiedenen Typen deliberativer Verfah-
ren angewandt, insbesondere die Zufallsauswahl (Nanz/Frit-
sche 2012: 115; siehe Kapitel 2.1).13 Können deliberative Ver-
fahren auf nationaler Ebene damit inklusive Partizipation und 
soziodemographische Repräsentativität gewährleisten?

Erfahrungen mit Mini-Publics zeigen, dass diese durch die Nut-
zung der Zufallsauswahl weniger verzerrt bis nahezu kon- 
gruent die Verteilung soziodemographischer Merkmale in der 
Bevölkerung eines Landes – wie Alter, Geschlecht und geogra-
phische Herkunft – abbilden können und in diesem Sinne so- 
ziodemographisch repräsentativ sind (Smith 2009: 67ff.). Wie 
beschrieben reicht eine reine Zufallsauswahl in den meisten 
Fällen nicht aus. Viele deliberative Verfahren greifen daher auf 
ergänzende Maßnahmen bei der Teilnehmer_innenrekrutie-
rung zurück (siehe Kasten in Kapitel 2.1).

13 Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch große Mini-Publics mit mehreren 
hundert Teilnehmer_innen keinen Anspruch darauf erheben können, je-
der Bürgerin und jedem Bürger eines Staates die gleiche Möglichkeit der 
Partizipation zu eröffnen, sondern nur die gleiche Wahrscheinlichkeit, zur 
Partizipation ausgewählt zu werden (Brown 2006: 212).

Auch unter Nutzung dieser verschiedenen Maßnahmen kön-
nen die Probleme von Selbstselektion, Minderheitenbeteili-
gung und ungleichen Kommunikationskompetenzen nicht voll-
ständig gelöst werden (Merkel 2015: 63). So sind die 
Teilnehmer_innen auch bei Zufallsauswahl häufig politisch in-
teressierter als durchschnittliche Bürger_innen (Jacquet 2017: 
642). Oft können auch soziodemographisch annähernd reprä-
sentative Verfahren die ungleichen Kompetenzen nur bedingt 
durch Information und Moderation ausgleichen (Merkel 2015: 
54). Trotzdem bieten deliberative Verfahren die Chance, der 
politischen Marginalisierung sozial Benachteiligter und der po-
litischen Dominanz sozioökonomisch privilegierter Bevölke-
rungsgruppen entgegenzuwirken (Rohr et al. 2017: 100). Ge-
genüber Wahlen eröffnen sie sozial Benachteiligten diffe- 
renzierte Möglichkeiten, ihre Präferenzen und Sichtweisen zu 
artikulieren. 

Häufig wird auch in der Forschung vermutet, dass die Bürger_
innen gar kein Interesse an einer stärkeren politischen Beteili-
gung haben (Hibbing/Theiss-Morse 2002). Allerdings zeigen 
experimentelle Studien, wie erwähnt, dass bei Bürger_innen 
durchaus großes Interesse an Partizipation in deliberativen Ver-
fahren besteht – gerade bei denjenigen, die mit den vorhande-
nen Beteiligungsmöglichkeiten unzufrieden sind (Neblo et al. 
2010). Dies wurde aktuell auch für Deutschland in der Studie 
Vertrauen in Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung bestätigt 
(F. Decker et al. 2019).

Um auch bei nationalen Verfahren in bevölkerungsreichen 
Staaten eine große Vielfalt an sozialen Präferenzen abzubilden 
(Brown 2006), ist eine relativ hohe Teilnehmer_innenzahl not-
wendig, die auch regionale Vielfalt gewährleistet (Rohr et al. 
2019: 18). Manche Autoren vertreten die Auffassung, dass be-
sonders auf nationaler Ebene eine breite Beteiligung der Bevöl-
kerung durch die Nutzung von Online-Verfahren ermöglicht 
werden sollte (Neblo et al. 2010). 

Mini-Publics werden zwar nie eine Massenpartizipation wie 
bei Wahlen und Abstimmungen erreichen können, das ist aber 
auch nicht der Anspruch, da sie keine endgültigen Personal- 
oder Sachentscheidungen fällen. Ihr Beitrag zur Qualität der 
repräsentativen Demokratie liegt neben der inklusiven Partizi-
pation vor allem in der Bereicherung und Gestaltung öffent- 
licher Diskurse (Lafont 2015; Chambers 2009; Niemeyer/ 
Jennstal 2018). 

3.3  GUTE DELIBERATION 

Mini-Publics und andere deliberative Verfahren sind speziell 
dafür konstruiert, den Austausch von Argumenten und damit 
Willensbildung, zu ermöglichen (Smith/Setälä 2018). Mini-Pub-
lics verfolgen nicht das Ziel, Plenar- und Ausschussdebatten im 
Parlament zu ersetzen, sondern sind darauf ausgerichtet, Poli-
tiker_innen Empfehlungen aus Bürger_innensicht zu geben 
und öffentliche Diskurse zu bereichern (Mansbridge et al. 
2012). Viele Studien zeigen, dass Bürger_innen zu guter Deli-
beration fähig sind, wenn ausgewogene Informationen und 
Expertisen bereitgestellt und die Diskussionen unter Berück-
sichtigung von Kommunikationsregeln moderiert werden 
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(Dryzek et al. 2019). Das Potenzial der Deliberation hängt dabei 
sowohl von den Designmerkmalen als auch vom Kontext des 
Verfahrens ab.

 MINI-PUBLICS VERFOLGEN NICHT DAS ZIEL,  
 DEBATTEN IM PARLAMENT ZU ERSETZEN, SONDERN  
 SOLLEN EMPFEHLUNGEN AUS BÜRGERSICHT GEBEN  
 UND ÖFFENTLICHE DISKURSE BEREICHERN.

Informationen und Expertisen bilden die Grundlage für gute 
Deliberation. Sie müssen neutral sein. Wenn bei den Teilneh-
mer_innen ein Eindruck der Parteilichkeit erweckt wird, kann 
das zu Vertrauensverlust führen (Curato/Böker 2016; Spada/
Ryan 2017). Auch die Moderation hat einen erheblichen Einfluss 
auf die Qualität der Deliberation. Sie muss neutral sein und auf 
ausgewogenen, respektvollen Umgang achten (Landwehr 
2014; Dillard 2013; Curato et al. 2013; Asenbaum 2016; Trénel 
2009; Spada/Vreeland 2013).

Experimentelle Studien deuten darauf hin, dass durch Kommuni-
kationsregeln eine Polarisierung von Meinungen verhindert und 
positive Effekte auf die Teilnehmer_innen erzielt werden können 
(Strandberg et al. 2019; Strandberg 2015). Konsensentscheidun-
gen scheinen zu höherer deliberativer Qualität zu führen (Calu-
waerts/Deschouwer 2014; Grönlund et al. 2010; Beauvais/Bäch-
tiger 2016: 8). Darüber hinaus sind Konsensentscheidungen eher 
in der Lage, die Inklusion von Minderheiten zu gewährleisten 
(Mendelberg et al. 2014).

Gute Deliberation ist nicht in allen Verfahrenskontexten glei-
chermaßen zu erreichen. Moderate Meinungsverschiedenhei-
ten und eine gewisse Polarisierung der Meinungen erschweren 
Deliberation nicht (Esterling et al. 2015; Strandberg et al. 2019; 
Grönlund et al. 2015; Caluwaerts/Reuchamps 2014). Gute Deli-
beration wird allerdings schwieriger, wenn sie in tief gespalte-
nen Gesellschaften stattfindet (Ugarriza/Caluwaerts 2014). In 
manchen Fällen konnte dabei trotz tiefer Spaltung eine hohe 
deliberative Qualität beobachtet werden (Caluwaerts/Deschou-
wer 2014; Luskin et al. 2014), während sie in anderen Fällen 
deutlich schwerer zu erreichen war (Ugarriza/Nussio 2016; 
Ugarriza/Trujillo-Orrego 2018).

Generell können Mini-Publics auch auf nationaler Ebene gute 
Deliberation erreichen. Eine Herausforderung stellt neben der 
notwendigerweise höheren Teilnehmer_innenzahl als im loka-
len Kontext auch die gegenüber lokalen Infrastrukturverfahren 
größere Komplexität der Themen und politischen Zusammen-
hänge dar (Merkel 2015: 53; Rohr et al. 2019: 18). Moderation, 
Information und die Verfahrensregeln werden bei einem insti-
tutionalisierten Verfahren auf nationaler Ebene vermutlich weit-
aus kritischer hinterfragt als auf lokaler Ebene, weshalb höhere 
Anforderungen an Professionalität und Neutralität der Organi-
sator_innen und Moderator_innen nötig sein werden (Merkel 
2015: 55).

3.4  EINBETTUNG IN DEN POLITISCHEN 
PROZESS

Ob und wie deliberative Verfahren in den politischen Prozess 
auf nationaler Ebene eingebettet werden sollten, ist die in der 
Forschung derzeit am stärksten diskutierte Frage (Neblo 2015; 
Parkinson/Mansbridge 2012; Goodin/Dryzek 2006; Niemeyer/
Jennstal 2018; Setälä 2017; Curato/Böker 2016). Kontrovers 
wird diskutiert, was mit deliberativen Verfahren erreicht wer-
den soll und wo sie im politischen Prozess verortet sein sollen. 
Fragen zur Initiierung, Implementierung und Institutionalisie-
rung hängen von den jeweiligen Vorstellungen hinsichtlich 
der Verortung ab, wie im Folgenden diskutiert wird (Merkel 
2015). 

Die sogenannte „systemische Wende“ (Owen/Smith 2015) in 
der Deliberationsforschung führte zu einer starken Auseinan-
dersetzung mit der Einbettung von deliberativen Verfahren in 
politische Systeme, was zu vielen verschiedenen Vorschlägen 
geführt hat, die von einer Verortung in den Phasen der Prob-
lemdefinition und des Agenda-Settings bis hin zur Beteiligung 
an der Politikformulierung reichen (Lafont 2015; Chambers 
2009; Parkinson/Mansbridge 2012; Neblo 2015). Einige Auto-
ren plädieren sogar dafür, deliberativen Verfahren politische 
Entscheidungsgewalt zu verleihen, z. B. in Form einer auf Zufalls- 
auswahl von Bürger_innen basierenden „dritten Kammer“ 
(Vandamme/Verret-Hamelin 2017; Van Reybrouck 2016). We-
gen ihrer weiterhin zentralen Rolle für die Gestaltung öffentli-
cher Diskurse sind auch politische Parteien mögliche Anknüp-
fungspunkte für deliberative Verfahren (White/Ypi 2011). Denn 
sowohl demokratische Prozesse innerhalb der Parteien (Teorell 
1999) als auch der Austausch zwischen Bürger_innen und Ab-
geordneten können von deliberativen Verfahren profitieren 
(Neblo et al. 2018). 

Weniger wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten deliberati-
ve Verfahren in den Phasen der Politikimplementierung und 
Evaluierung, obwohl sie hierfür gerade auf der lokalen Ebene, 
z.  B. bei großen Infrastrukturprojekten, häufig angewendet wer-
den (Boswell 2016; Dean et al. 2019). Darüber hinaus wird von 
einigen Autor_innen vorgeschlagen, in deliberativen Verfahren 
auf einer Metaebene über die Ausgestaltung der Demokratie 
zu debattieren (Landwehr 2015; Schmalz-Bruns 2018; Rohr et 
al. 2019). 

Einige Stimmen stellen den Mehrwert deliberativer Verfahren 
für repräsentative Demokratien mit unterschiedlichen Argu-
menten in Frage: Deliberative Verfahren werden als machtlos 
gegenüber einer zunehmend elitendominierten und techno-
kratischen Zwängen unterworfenen Politik beschrieben (Pa-
padopoulos 2012), in der selbst die Machtbasis der repräsenta-
tiven Institutionen deutlich geschwächt sei (Crouch 2004). 
Sogar negativ würden deliberative Verfahren wirken, wenn sie 
den pluralistischen Wettbewerb abschwächten und dabei 
gleichzeitig ressourcenstarken und extremistischen Gruppen 
Tür und Tor öffneten (Shapiro 2017; Merkel 2015; Mouffe 
1999; L. M. Sanders 1997). Derartige Befürchtungen lassen sich 
jedoch empirisch kaum bestätigen, stattdessen lassen sich plu-
rale Interessen und deliberative Verfahren durchaus vereinen, 
wenn beispielsweise kein Zwang zum Konsens besteht (Cura-
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to et al. 2017). Deliberative Verfahren können im Gegenteil so-
gar populistischen und extremistischen Positionen Einhalt ge-
bieten (Dryzek et al. 2019).  

 DELIBERATIVE VERFAHREN KÖNNEN POPULISTISCHEN  
 UND EXTREMISTISCHEN POSITIONEN EINHALT  
 GEBIETEN.

Generell lässt sich in der Debatte um die Einbettung deliberati-
ver Verfahren in den politischen Prozess eine Tendenz zu kon-
sultativen Verfahren in der Phase der Problemdefinition und des 
Agenda-Settings erkennen. Exemplarisch hierfür steht der Vor-
schlag einer Konsultative als „vierter Gewalt“ im Staat, wie sie 
von Nanz und Leggewie (2018) in Form sogenannter Zukunfts-
räte erdacht wurde. Dieser und weitere Vorschläge werden im 
vierten Kapitel detaillierter besprochen. 

3.5  DEMOKRATISCHE BILDUNG 

Die Effekte deliberativer Verfahren auf die Bürger_innen sind 
schwer zu bewerten, da überwiegend Effekte auf die Teilneh-
mer_innen, aber nicht auf die Bevölkerung untersucht wurden 
(Curato/Böker 2016; Niemeyer/Jennstal 2018; Setälä 2017; Gastil 
2018). Hier zeigt sich wiederum das Problem, das die Begren-
zung der Teilnehmer_innenzahl bei deliberativen Verfahren 
aufwirft. Die direkte Teilnahme an einem Verfahren lässt die 
stärksten Effekte erwarten (Pateman 1970; Barber 1984), wäh-
rend der Rest der Bevölkerung eher indirekt berührt wird. Ein-
zelne deliberative Verfahren (auf nationaler Ebene) werden des-
halb vermutlich nur begrenzte Effekte auf die Bevölkerung 
haben. Um weitreichendere Effekte auf die demokratische Bil-
dung hervorrufen zu können, müsste ein umfassendes Beteili-
gungssystem institutionalisiert und durch politische Bildung in 
öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen ergänzt 
werden (Kapitel 7).

WISSENSERWERB

Die in der Forschung deutlichsten Ergebnisse beziehen sich auf 
die Steigerung des Wissens bei den Teilnehmer_innen von deli-
berativen Verfahren (Carman et al. 2015; Andersen/Hansen 
2007; Lang 2007). Wenn ein deliberatives Verfahren auf natio-
naler Ebene von den Medien behandelt und von den Bürger_
innen verfolgt wird, ist zu erwarten, dass damit auch deren 
Wissen zu den besprochenen Themen steigt. Bei deliberativen 
Verfahren auf bundesstaatlicher Ebene in British Columbia (Ka-
nada) und Oregon (USA) wurde ein Wissenszuwachs bei der 
Bevölkerung beobachtet (Warren/Gastil 2015).

POLITISCHE SELBSTWIRKSAMKEIT

Eine Stärkung demokratischer Fähigkeiten durch deliberative 
Verfahren wurde bisher insbesondere unter dem Aspekt der 
Steigerung von Beteiligungsbereitschaft und Selbstwirksamkeit 
(englisch: political efficacy) betrachtet. In den überwiegenden 

Fällen steigern deliberative Verfahren die Motivation der Teil-
nehmer_innen zu weiterer Beteiligung (Hendriks 2016; Knob-
loch/Gastil 2015; Christensen et al. 2017).14 Für den Citizen Initi-
ative Review in Oregon (USA) konnte sogar ein positiver Effekt 
des Verfahrens auf die Teilnahme an direktdemokratischen 
Abstimmungen in der Bevölkerung festgestellt werden (Gastil 
et al. 2016). Auch für die politische Selbstwirksamkeit lassen 
sich hauptsächlich positive Effekte infolge einer Teilnahme an 
deliberativen Verfahren erkennen (Brinker et al. 2015; Munno/
Nabatchi 2014; Tomkins et al. 2010; Min 2007).15 Solche positi-
ven Effekte konnten zuletzt auch bei Bürger_innen festgestellt 
werden, die nicht am Verfahren teilgenommen hatten, sondern 
nur darüber informiert worden waren (Boulianne 2018). Für po-
sitive Effekte auf die Selbstwirksamkeit wurden vorhandene 
Leitlinien für Bürgerbeteiligung und Partizipationsbeauftragte 
als wichtige Kontextfaktoren identifiziert (Geissel/Hess 2017). 

 DELIBERATIVE VERFAHREN STEIGERN DIE  
 MOTIVATION VIELER TEILNEHMENDEN ZU WEITERER  
 POLITISCHER PARTIZIPATION.

POLARISIERUNG

Deliberative Verfahren können darüber hinaus die Polarisierung 
von Meinungen verringern sowie zu sozialem Lernen und Em-
pathie beitragen (Grönlund et al. 2017; Luskin et al. 2014; Curato 
et al. 2013; Grönlund et al. 2015; Strandberg et al. 2019; Gerber 
et al. 2018; Lindell et al. 2017). Allerdings sind deliberative Ver-
fahren nicht vor der Gefahr symbolischer Politik gefeit, wenn 
Empfehlungen lediglich als Unterstützung der Regierungsposi-
tion interpretiert werden (Felicetti et al. 2016; Selle 2011). Wenn 
Bürger_innen den Eindruck gewinnen, dass die Verfahren ledig-
lich zur Akzeptanzbeschaffung oder Bestätigung der Regie-
rungsposition genutzt werden, kann dies die Meinungspolari-
sierung und bestehende Konflikte verschärfen (Felicetti et al. 
2016).

DEMOKRATISCHE EINSTELLUNGEN

Die Forschung zu den Effekten deliberativer Verfahren auf die 
demokratischen Einstellungen der Bürger_innen betrachtete 
bisher hauptsächlich die Auswirkungen auf das Vertrauen in 
politische Institutionen. Erkenntnisse über die Effekte auf die 
Unterstützung der Demokratie als Staatsform gibt es noch we-
nige. Letztlich hängen die Effekte deliberativer Verfahren auch 
von den vorhandenen demokratischen Einstellungen in der Be-
völkerung ab. So zeigt eine aktuelle Studie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, dass der Wunsch nach alternativen Beteili-
gungsmöglichkeiten wie deliberativen Verfahren stark mit 
einem niedrigen Vertrauen in Parlament und Regierung einher-

14 Keine Effekte finden Andersen und Hansen (2007) sowie Grönlund  
et al. (2010). D. Sanders (2012) beobachtet dagegen einen negativen  
Effekt auf die Beteiligungsbereitschaft.

15 Einige Studien finden weniger eindeutige Effekte und betonen deren 
Kontextabhängigkeit (Boulianne 2019; Grönlund et al. 2010; Andersen/
Hansen 2007).
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geht (F. Decker et al. 2019: 14; vgl. auch Goldberg et al. 2019; 
Neblo et al. 2010).16 

Effekte auf die Unterstützung der Demokratie als Staatsform 
wurden bisher nur von einem deliberativen Experiment unter-
sucht. Deliberation mit dem Ziel, ein gemeinsames Statement 
zu verfassen, führte in diesem Experiment zu einer leicht erhöh-
ten Unterstützung der Demokratie als Staatsform (Grönlund et 
al. 2010). Im selben Experiment wird auch ein positiver Effekt 
auf das Vertrauen in Politiker_innen beobachtet (Strandberg/
Grönlund 2012). 

Deutlich häufiger wurden positive Effekte der Deliberation auf 
das Institutionenvertrauen der Teilnehmer_innen beobachtet 
(Boulianne 2019; Munno/Nabatchi 2014; Tomkins et al. 2010). 
Es finden sich auch Hinweise, dass das Vertrauen in Politiker_in-
nen zunächst steigen kann, aber langfristig nachlässt, beson-
ders wenn die Ergebnisse des Verfahrens keinen erkennbaren 
Einfluss auf die Politik hatten (Font/Blanco 2007). Die fehlende 
oder unzureichende Umsetzung der Empfehlungen birgt dem-
nach die Gefahr, dass Bürger_innen trotz positiver Einstellung 
zu Beteiligungsverfahren eine negative Einstellung gegenüber 
den verantwortlichen Institutionen und Akteuren wie auch 
Frustration mit dem Verfahren an sich entwickeln (Hanson 
2018; Fernández-Martínez et al. 2019). 

Interessanterweise zeigte sich bei Bevölkerungsumfragen, 
dass Mini-Publics ein großes Ausmaß an Vertrauen entgegen-
gebracht wird (Cutler et al. 2008; Warren/Gastil 2015; Gastil et 
al. 2016; F. Decker et al. 2019; Landwehr et al. 2017). In Deutsch-
land befürworten in einer aktuellen Umfrage 61,8 Prozent der 
Befragten deliberative Verfahren (F. Decker et al. 2019, 51), ob-
wohl zu vermuten ist, dass die meisten nie an einem solchen 
teilgenommen haben. 

ÖFFENTLICHER DISKURS

Eine der wichtigsten Funktionen deliberativer Verfahren ist die 
Bereicherung und Gestaltung öffentlicher Diskurse (Habermas 
1992; Lafont 2015; Rummens 2016). Doch zeigt sich, dass es für 
deliberative Verfahren oft nicht einfach ist, Einfluss auf öffentli-
che Diskurse zu nehmen – oder einfach nur öffentlich sichtbar 
zu sein (Rummens 2016). Hier haben deliberative Verfahren auf 
nationaler Ebene – besonders im Rahmen großangelegter Re-
formen oder als Reaktion auf politische Krisen – einen mögli-
chen Vorteil, wie sich an der starken medialen Berichterstat-
tung zu verschiedenen nationalen Verfahren zeigt (Geissel/
Gherghina 2016: 83). Deliberative Verfahren können bei hoher 
Sichtbarkeit sogar die Abstimmungsentscheidung in direktde-
mokratischen Verfahren beeinflussen (Cutler et al. 2008; Gastil 
et al. 2018). Selbst zivilgesellschaftlich organisierte Verfahren 
auf nationaler Ebene wie das belgische G1000 haben dank ho-
her Sichtbarkeit die Aufmerksamkeit und Unterstützung großer 
Anteile der Bevölkerung erreicht (Jacquet et al. 2016: 60ff.). 

16 Zu aktuellen Umfragewerten zum Vertrauen in politische Institutionen 
und Parteien siehe F. Decker et al. (2019) sowie Bertelsmann Stiftung 
(2019b).

 EINE DER WICHTIGSTEN FUNKTIONEN  
 DELIBERATIVER VERFAHREN IST DIE BEREICHERUNG  
 ÖFFENTLICHER DISKURSE.

3.6  FAZIT

Aus dem Überblick über den aktuellen Stand der Forschung 
schließen wir, dass deliberative Verfahren auf nationaler Ebene 
die Qualitätskriterien für gute Beteiligung erfüllen können. Hier-
für sind im Vergleich zu lokalen Verfahren allerdings zusätzliche 
Anforderungen zu erfüllen, die wir hier noch einmal kurz zu-
sammenfassen.

Inklusive Partizipation kann in deliberativen Verfahren auf 
nationaler Ebene erreicht werden, sofern eine größere Teilneh-
mer_innenzahl als bei lokalen Verfahren gegeben ist und von 
der Online-Beteiligung Gebrauch gemacht wird. Nur so lässt 
sich die soziale Vielfalt annähernd abbilden.

Gute Deliberation kann ebenfalls auf nationaler Ebene er-
möglicht werden, auch wenn die höhere Teilnehmer_innen-
zahl und komplexere Themen zusätzliche Herausforderungen 
darstellen. Wie bei lokalen Verfahren sind die Qualität der In-
formationen und die Moderation von entscheidender Bedeu-
tung bei der Meisterung dieser Herausforderungen. Gerade 
an Ausgewogenheit und Neutralität von Information und Mo-
deration sind auf nationaler Ebene besonders hohe Ansprüche 
zu stellen.

Die Einbettung deliberativer Verfahren in den politischen Pro-
zess wird in der Forschung derzeit debattiert. Allerdings fehlen 
langfristige Erfahrungen mit solchen Verfahren. Deshalb wid-
men wir diesem Qualitätskriterium im vierten Kapitel anhand 
eines Vergleichs bereits umgesetzter Verfahren zusätzliche 
Aufmerksamkeit.

Erkenntnisse zu den Effekten deliberativer Verfahren auf die 
demokratische Bildung der Bürger_innen bestätigen größ-
tenteils die positiven Erwartungen aus der Theorie. Dies trifft 
besonders auf die Steigerung des Wissens sowie auf die Stär-
kung demokratischer Einstellungen und Fähigkeiten zu. Aller-
dings beziehen sich die Forschungsergebnisse größtenteils auf 
die Teilnehmer_innen; Effekte auf die Bevölkerung sind noch 
weitgehend unerforscht. Die entsprechenden Effekte hängen 
dabei nicht nur von der Institutionalisierung deliberativer Ver-
fahren, sondern auch von ihrer Wirkung auf den öffentlichen 
Diskurs und auf politische Entscheidungen ab.
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Deliberative Verfahren auf nationaler und regionaler Ebene 
sind gegenüber lokalen Verfahren ein relativ neues Phäno-
men.17 In den letzten 20 Jahren wurden jedoch verschiedene 
Formen deliberativer Verfahren von nationalen und regionalen 
Regierungen zur Konsultation eingesetzt: zu unterschiedlichen 
Politikthemen, zu konkreten Gesetzesentwürfen und zu Emp-
fehlungen im Hinblick auf Verfassungsänderungen. Die ver-
schiedenen Typen sprechen folglich je nach Design die vier 
Qualitätskriterien für gute Beteiligung unterschiedlich stark an. 
In diesem Kapitel werden ausgewählte Fallbeispiele von auf 
nationaler und regionaler Ebene angewendeten deliberativen 
Verfahren vorgestellt: National Public Policy Conferences in Bra-
silien, Citizens’ Assemblies in Irland und die Partizipative Ge-
setzgebung in Baden-Württemberg.18 Anhand dieser Fallbei-
spiele haben wir herausgearbeitet, welche Merkmale in das 
Modell des Beteiligungsrats für die Bundesrepublik (Kapitel 5) 
einfließen sollten. Darüber hinaus werden in zwei Exkursen zu 
Zukunftsräten und Online Deliberative Town Hall Meetings 
zwei aktuelle Vorschläge auf nationaler Ebene besprochen, die 
in der Fachliteratur intensiv rezipiert, aber noch nicht über die 
konzeptuelle bzw. experimentelle Phase hinaus umgesetzt 
wurden. Im Folgenden wird zunächst ein Analyseschema zur 
Charakterisierung der Fallbeispiele anhand ihrer Designmerk-
male eingeführt. Dieses Schema wird im Kapitel 5 auch zur 
Beschreibung der Beteiligungsräte genutzt.

Das Analyseschema basiert auf einem Vorschlag Archon 
Fungs (2003), nach dem die Designmerkmale eines deliberati-
ven Verfahrens mithilfe einer Reihe von Fragen erfasst werden 
können:
 
 – Warum? Was sind die Ziele des Verfahrens?

 –  Funktion: Welche Funktion hat das Verfahren im 
politischen Prozess? Welche Phase des Prozesses  
wird angesprochen?

17 Beispielsweise werden Mini-Publics wie Planungszellen und Citizens’  
Juries schon seit den 1970er Jahren auf lokaler Ebene genutzt (Smith/
Setälä 2018).

18 Weitere Beispiele für deliberative Verfahren auf nationaler bzw. regiona-
ler Ebene sind British Columbia Citizens’ Assembly (Kanada), Australian 
Citizens’ Parliament (Australien), lcelandic Constitutional Process (Island), 
Oregon Citizen Initiative Review (USA) sowie G1000 (Belgien), um nur 
einige zu nennen. Die ausgewählten Verfahren werden im Rahmen der 
vorliegenden Studie als besonders geeignet für die Veranschaulichung 
der unterschiedlichen Designs deliberativer Verfahren erachtet.

 – Qualität: Welche Qualität bringt das Verfahren in  
das politische System ein? Auf welchem Qualitäts- 
kriterium liegt der Fokus des Verfahrens? 

 – Wo? Was ist der Ort des Verfahrens?
 – Ebene: Auf welcher politischen Ebene ist das 

Verfahren angesiedelt? Kommunale, Länder- oder 
Bundesebene?

 – Ort: An welchem Ort findet das Verfahren statt? Gibt 
es einen oder mehrere, feste oder variierende Orte? 

 – Wann? Zu welcher Zeit findet das Verfahren statt?
 – Zeitpunkt und Turnus: Gibt es einen festen Zeit- 

punkt, an dem das Verfahren stattfindet? Ist ein 
regelmäßiger Turnus vorgesehen?

 – Dauer und Zeitraum? Ist die Dauer des Verfahrens 
festgelegt? Welchen Zeitraum benötigt das 
Verfahren? 

 – Wer? An welche Teilnehmer_innen richtet sich das 
Verfahren?

 – Zusammensetzung: Wie setzen sich die Teilnehmer_in-
nen zusammen?

 – Anzahl: Wie viele Personen nehmen am Verfahren teil?
 – Auswahl: Wie werden die Teilnehmer_innen 

ausgewählt? 

 – Was? Welche Ergebnisse stehen am Ende des Verfahrens?
 –  Endprodukt: Was ist das Endprodukt des Verfahrens?
 –  Umgang mit den Ergebnissen: Wie wird weiter mit 

den Ergebnissen umgegangen? 

 – Wie? Auf welche Weise läuft der Prozess ab?
 –  Initiierung: Wie wird das Verfahren initiiert?
 –  Schritte: Aus welchen Schritten besteht das Verfahren?
 – Moderation: Wer moderiert das Verfahren?
 –  Materialien und Expertisen: Welche Materialien und 

welche Expertisen werden für die Teilnehmer_innen 
benötigt?

 – Öffentlichkeitskonzept: Wie wird das Verfahren 
beworben und öffentlich sichtbar gemacht? Wie 
werden die Ergebnisse kommuniziert? 

 

4 

AUSGEWÄHLTE BETEILIGUNGS- 
VERFAHREN IM VERGLEICH
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Bei der Darstellung der einzelnen Fallbeispiele wird auf eine 
umfangreiche Beschreibung der Entstehung, des Verlaufs und 
der Designmerkmale der Verfahren mit Verweis auf die ent-
sprechende Literatur verzichtet.19 Details zu den Designmerk-
malen werden in Tabellen zusammengefasst. Der Fokus liegt 
auf der Erfüllung der Qualitätskriterien durch bestimmte De- 
signmerkmale der Verfahren und auf dem Aspekt, wie diese 
Designmerkmale in unser Modell der Beteiligungsräte (Kapi-
tel 5) integriert werden können.

4.1  NATIONALE PUBLIC-POLICY- 
KONFERENZEN (BRASILIEN)

Eines der wohl umfangreichsten deliberativen Verfahren sind 
die Nationalen Public-Policy-Konferenzen (portugiesisch: con-
ferências nacionais, englisch: national public policy conferen-
ces – NPPC) in Brasilien. Diese maßgeblich von der Regierung 
organisierten Verfahren existieren bereits seit 1941 und erleb-
ten unter der Präsidentschaft von Luiz Inácio Lula da Silva von 
2003 bis 2010 eine Hochphase (Pogrebinschi 2014a: 55). Be-
reits während der Präsidentschaft von Dilma Rousseff nahm 
die Zahl der NPPC stark ab; unter den Präsidenten Michel Te-
mer und Jair Bolsonaro spielen sie seither keine Rolle mehr 
(Tanscheit/Pogrebinschi 2017). 

DESIGNMERKMALE

NPPC sind komplexe Verfahren, die auf der lokalen Ebene be-
ginnen und über die bundesstaatliche Ebene bis zur nationa-
len Ebene führen. Ziel ist es, auf Konferenzen unter gleichbe-
rechtigter Beteiligung von Bürger_innen, zivilgesellschaftlichen 
Vertreter_innen und Politiker_innen Richtlinien und Empfeh-
lungen für nationale Politikvorhaben in spezifischen Politikfel-
dern (z. B. Gesundheit, Frauenrechte, Bildung, Fischerei) zu 
entwickeln. Bürger_innen und Vertreter_innen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen bilden immer die Mehrheit der 
Teilnehmenden einer NPPC. Die teilnehmenden Politiker_in-
nen werden von den Regierungen der Bundesstaaten und der 
nationalen Regierung ernannt. 

Nach der Vorbereitung durch zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen und Regierungsmitglieder werden die NPPC von der Re-
gierung initiiert. Auf Lokalkonferenzen im ganzen Land, in eini-
gen Fällen in bis zu 1.000 Kommunen, können alle Bürger_innen 
in einem ersten Schritt Vorschläge äußern und mit anderen 
Bürger_innen und Politiker_innen diskutieren (Pogrebinschi 
2014b: 332f.). Die Vorschläge werden dann von gewählten De-
legierten auf Konferenzen in den 27 Bundesstaaten Brasiliens  
erörtert, wobei entschieden wird, welche der Vorschläge an 
die Nationalkonferenz weitergeleitet werden. Auch auf den 
Bundesstaatenkonferenzen werden Delegierte gewählt, die 
nunmehr an der Nationalkonferenz teilnehmen. Diese Dele-
gierten beschließen letztendlich, welche Vorschläge in den 
Abschlussbericht aufgenommen werden.

19 Eine gute Übersicht findet sich z. B. bei Rohr et al. (2019).

QUALITÄTSKRITERIEN

Inklusive Partizipation
Unter den verschiedenen deliberativen Verfahren stechen 
NPPC besonders durch die über mehrere Ebenen erfolgende 
immense Mobilisierung der Bevölkerung hervor. Von 2003 bis 
2011 nahmen an 82 NPPC insgesamt schätzungsweise sieben 
Millionen Personen teil (Pogrebinschi 2014b: 331). Da die Teil-
nahme selbstselektiv erfolgt, haben zwar alle Bürger_innen de 
jure, aber nicht de facto gleiche Teilnahmechancen. Aufgrund 
des offenen Charakters der Lokalkonferenzen haben die Teil-
nehmer_innen, ähnlich wie bei anderen Formen der politi-
schen Partizipation, ein durchschnittliches bis überdurch-
schnittliches Einkommen und Bildungsniveau und sind demnach 
nicht soziodemographisch repräsentativ (Souza 2013; Avritzer 
2013). Die Teilnehmer_innen der Konferenzen vertreten meist 
zivilgesellschaftliche Organisationen, und bei einigen NPPC 
müssen feste Kontingente für bestimmte Interessengruppen 
in einem Politikbereich erfüllt werden (Pogrebinschi 2014a: 
62).20 Durch die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen konnte in den besagten NPPC jedoch in vielen Fällen eine 
gelungene Einbindung von Minderheiten und sozial Benach-
teiligten wie z. B. der indigenen Bevölkerung erreicht werden 
(Pogrebinschi 2014b: 343). Die Online-Beteiligung ist ein opti-
onaler Bestandteil der NPPC. In einigen Fällen konnte eine so-
genannte virtuelle NPPC als Ergänzung zum eigentlichen Ver-
fahren sogar zu einer Verdopplung der Teilnehmer_innenzahl 
führen (Pogrebinschi 2013: 230). 

Gute Deliberation
Bei den NPPC gestaltet sich Deliberation je nach Ebene unter-
schiedlich. In den Konferenzen der lokalen und bundesstaatli-
chen Ebenen können Vorschläge frei eingebracht und disku-
tiert werden, während auf der nationalen Ebene ausschließlich 
die Vorschläge der vorangegangenen Konferenzen bespro-
chen werden (Pogrebinschi 2013: 226). Aufgrund der Beteili-
gung zivilgesellschaftlicher Akteure an der Organisation der 
NPPC ist davon auszugehen, dass ausgewogene Information 
und neutrale Moderation grundsätzlich vorhanden sind. Aller-
dings zeigt eine Umfrage, dass über 40 Prozent der befragten 
Teilnehmer_innen von NPPC die Informationen als unzurei-
chend erachten, was nicht zuletzt an der logistischen Heraus-
forderung in manchen brasilianischen Kommunen liegen mag 
(Avritzer 2013: 134 ff.). Dagegen wird die Teilnahme zwischen 
Vertreter_innen der Zivilgesellschaft und der Regierung als 
überwiegend ausgeglichen wahrgenommen (Avritzer 2013:  
134 ff.).21 Anstelle genereller Vorgaben werden in NPPC für jede 
Konferenz spezifische Kommunikations- und Entscheidungsre-
geln von den Organisationskomitees erarbeitet (Pogrebinschi 
2014a: 61). Auf der Nationalkonferenz wird über die Vorschläge 

20 So müssen sich die Teilnehmer_innen bei NPPC zur Gesundheitspolitik 
zu 50 Prozent aus Nutzer_innen, zu 25 Prozent aus Arbeiter_innen im 
Gesundheitssektor und zu 25 Prozent aus Vertreter_innen des öffent-
lichen Dienstes sowie der Gesundheitsdienstleister zusammensetzen 
(Participedia 2018).

21 Da seit der Absetzung Rousseffs viele ehemals beteiligte zivilgesell-
schaftliche Organisationen NPPC boykottieren oder für Proteste nutzen,  
ist nun auch fraglich, inwieweit im Verfahren noch ausgewogene In-
formationen und neutrale Moderation gewährleisten werden können 
(Tanscheit/Pogrebinschi 2017).
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aus den Bundesstaatenkonferenzen deliberiert, aber es werden 
(meist) keine neuen hinzugefügt, sondern stattdessen abge-
stimmt, welche der Vorschläge als Richtlinien oder Empfehlun-
gen in den Abschlussbericht aufgenommen werden. Dafür 
müssen die Richtlinien die Mehrheit der Stimmen und in man-
chen Fällen auch gleiche Stimmanteile von Delegierten und Po-
litiker_innen erhalten (Pogrebinschi 2014a: 61). 

Einbettung in den politischen Prozess
Die NPPC haben primär das Ziel, dass Bürger_innen und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen in Zusammenarbeit mit Politi-

ker_innen Vorschläge artikulieren (Souza 2013).22 Die NPPC 
befinden sich somit in der Position der Problemdefinition vor 
dem formalen Gesetzgebungsprozess, und tatsächlich haben 
die Richtlinien der NPPC in vielen Fällen das Agenda-Setting 
oder sogar die Politikformulierung seitens der Regierung be-
einflusst (Pogrebinschi/Ryan 2018). Neben der gemeinsamen  

22 Neben diesem primären Ziel können NPPC auch genutzt werden, um 
politische Maßnahmen zu bewerten, bestimmte Themen auf die politi-
sche Agenda zu bringen und die Partizipation in bestimmten Bereichen 
zu stärken (Souza 2013).

Designmerkmale Nationale Public-Policy-Konferenzen (Brasilien)

Warum?
Ziele

Funktion Problemdefinition (auch Agenda-Setting)

Qualitätskriterium im Fokus  – Einbettung in den politischen Prozess

Wo? Ort Ebene Lokal, regional und national

Ort Kommunen, Bundesstaaten, Hauptstadt

Wann? Zeit Zeitpunkt und Turnus  – Kein fester Zeitpunkt und Turnus
 – Meist vor der Entwicklung bzw. Anpassung von Gesetzesvorhaben und politischen 

Programmen

Dauer  – Gesamter Prozess bis zu 1 Jahr
 – Nationalkonferenz 3-4 Tage

Wer?
TN

Zusammensetzung Mindestens paritätisch aus Bürger_innen bzw. Vertreter_innen zivilgesellschaftlicher  
Organisationen und Politiker_innen

Anzahl der TN  – Gesamter Prozess durchschnittlich ca. 100.000 (bis zu 500.000)
 – Nationalkonferenz ca. 1.000-3.000

Auswahl der TN  – Lokale Konferenzen: Selbstselektion, Mobilisierung durch zivilgesellschaftliche  
Organisationen

 – Bundesstaaten- und Nationalkonferenzen: Delegation aus lokalen bzw. regionalen  
Konferenzen; Ernennung durch Regierung

Was? 

Ergebnisse

Endprodukt Richtlinien und Empfehlungen für nationale Politikvorhaben

Umgang mit den Verfahrens- 

ergebnissen

 – Richtlinien und Empfehlungen werden an die nationale Regierung  
    übermittelt
 – Keine rechtlich bindende Wirkung
 – Richtlinien und Empfehlung können von Regierung und Parlament aufgegriffen werden

Wie? Prozess Initiierung  – Formal per präsidentiellem oder ministeriellem Dekret
 – Informelle Vorbereitung und Initiierung durch Vertreter_innen der Regierung und 

zivil gesellschaftlicher Organisationen, v. a. in Nationalen Politikräten

Ablauf  – Nach formaler Initiierung Vorbereitung durch paritätisch von zivilgesellschaftlichen und 
politischen Vertreter_innen besetzte Organisationskomitees auf allen Ebenen

 – Lokalkonferenzen sammeln und diskutieren Vorschläge und wählen  
Delegierte für Bundesstaatenkonferenz

 – Bundesstaatenkonferenzen sammeln Vorschläge, diskutieren Vorschläge aus Lokal- 
konferenzen und wählen Delegierte für Nationalkonferenz

 – Nationalkonferenz diskutiert Vorschläge aus Bundesstaatenkonferenz und stimmt über 
Richtlinien und Empfehlungen ab

 – Veröffentlichung der Richtlinien und Empfehlungen in finalem Bericht

Moderation Durchführung und Moderation durch lokale, bundesstaatliche und nationale Regierungen 
und Organisationskomitees

Materialien und Expertisen  – Informationen zum Prozess sowie grobe thematische Vorgabe durch nationales  
Organisationskomitee

Öffentlichkeitskonzept   – Mobilisierung und Bewerbung durch Regierungen und zivilgesellschaftliche  
Organisationen auf allen Ebenen

 – Dokumentation der Richtlinien und Empfehlungen und der daraus folgenden  
Beschlüsse und Gesetze in Online-Datenbank

Quellen: Avritzer et al. Ramos (2013); Participedia (2019a); Pogrebinschi (2013, 2014b); Pogrebinschi/Ryan (2018); Pogrebinschi/Samuels (2014); Rohr et al. (2019: 49).

Tabelle 1
Nationale Public-Policy-Konferenzen
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Vorbereitung mit Vertreter_innen der Regierung und nach der 
formalen Initiierung durch die Regierung haben zivilgesell-
schaftliche Akteure bei manchen Konferenzen außerdem die 
Möglichkeit, selbstständig Konferenzen online oder vor Ort zu 
organisieren, wobei die dort vorgebrachten Vorschläge von 
der Nationalkonferenz ebenfalls besprochen werden (Pogre-
binschi 2014b: 334). Die stark sinkende Zahl der NPPC zeigt 
jedoch, dass die Regierung trotz der starken Beteiligung der 
Zivilgesellschaft das letzte Wort bei der Initiierung hat. In der 
Hochphase der NPPC zwischen 2003 und 2010 wurde gerade 
durch das Engagement der damaligen Regierung und trotz 
fehlender Verbindlichkeit für den Umgang mit den Ergebnis-
sen eine erfolgreiche Einbettung der NPPC in den politischen 
Prozess erreicht, was in dem signifikanten Einfluss auf Maß-
nahmen und Gesetze dieser Zeit deutlich wird (Pogrebinschi/
Ryan 2018). Diese Erfolge während der Lula-Regierung konn-
ten jedoch nicht verhindern, dass die NPPC in den Perioden 
nachfolgender Regierungen drastisch zurück gefahren wur-
den (Tanscheit/Pogrebinschi 2017). 

 DIE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER  
 ZIVILGESELLSCHAFT BRACHTE NEUE THEMEN AUF  
 DIE POLITISCHE AGENDA UND ERMÖGLICHTE DEN  
 ANSTOSS ÖFFENTLICHER DISKURSE.

Demokratische Bildung der Bürger_innen 
Im Zuge der Hochphase der NPPC entwickelten sich die de-
mokratischen Einstellungen in der Bevölkerung positiv (Pogre-
binschi 2014b: 342). Allerdings ist die kausale Verbindung 
unklar, denn es fehlen systematische Untersuchungen.23 

Deshalb bleiben die Effekte auf das Wissen sowie auf die de-
mokratischen Einstellungen und Fähigkeiten von Teilnehmer_
innen und Bevölkerung unklar. Die selbstständige Organisati-
on von NPPC durch zivilgesellschaftliche Organisationen in der 
Folge der Vernachlässigung des Verfahrens durch die Regie-
rungen der letzten Jahre deutet aber auf Bildungseffekte in 
der Zivilgesellschaft hin (Tanscheit/Pogrebinschi 2017). Besser 
untersucht ist der Umstand, dass NPPC Einfluss auf öffentliche 
Diskurse haben und neue Themen in die Öffentlichkeit ein-
bringen können (Pogrebinschi/Ryan 2018; Pogrebinschi 
2014b; Pogrebinschi/Ventura 2017). Die Empfehlungen der 
NPPC prägen dabei den politischen Diskurs in verschiedenen 
Politikfeldern, vor allem da, wo noch keine nationalen Strategi-
en oder Pläne existieren (Pogrebinschi 2014b: 348). 

FAZIT

Das Beispiel der NPPC demonstriert, dass auch in bevölke-
rungsreichen föderalen Staaten umfangreiche Beteiligungsver-
fahren möglich sind, die besonders in den Phasen der Prob-
lemdefinition und des Agenda-Settings Politik mitgestalten 
können. Die Folgerungen, die sich aus den Erfahrungen mit 

23 Eine Ausnahme stellt ein Beitrag von Avritzer (2013) dar, in dem be-
fragte Teilnehmer_innen von NPPC sich tendenziell positiv hinsicht-
lich der deliberativen Qualität und des Einflusses auf das weitere Regie-
rungshandeln äußern.

den NPPC für das zu entwickelnde Beteiligungsmodell erge-
ben, fassen wir hier kurz zusammen:

 – Das mehrstufige Verfahrensdesign, in dem sukzessive 
Richtlinien entwickelt werden, die die Ergebnisse der 
vorherigen Stufen zusammenfassen, ermöglicht eine 
breite Beteiligung und Ergebnisse, die anschlussfähig  
für die Politik sind. 

 – Die frühzeitige Beteiligung der Zivilgesellschaft bei der 
Planung der NPPC bringt politische Themen auf die 
Agenda, die von der Politik noch wenig gestaltet wurden, 
und ermöglicht den Anstoß öffentlicher Diskurse. 

 – Die Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Politiker_ 
innen begünstigt den Einfluss auf die Regierungspolitik. 

 – Die Kontingente für besonders betroffene Bevölkerungs-
gruppen bieten Minderheiten neue Artikulationsmöglich-
keiten. 

 – Eine stärkere gesetzliche und finanzielle Absicherung von 
deliberativen Verfahren ist notwendig, um die Kontinuität 
der Verfahren auch bei Regierungswechseln zu gewähr- 
leisten.

4.2  CONSTITUTIONAL CONVENTION  
(IRLAND)

Die irische Constitutional Convention (deutsch: Verfassungs-
konvent – CC) war ein deliberatives Verfahren zur konsultati-
ven Vorbereitung einer Verfassungsreform in Irland. Sie wurde 
nach der Finanzkrise 2008 und einem darauffolgenden Regie-
rungswechsel 2012 initiiert und übermittelte bis 2014 neun 
Berichte mit 38 Empfehlungen an das Parlament (The Conven-
tion on the Constitution 2019). Zwei der Empfehlungen wur-
den vom Parlament als Verfassungsänderungen verabschie-
det und mussten obligatorisch in zwei Referenden entschieden 
werden: die Reduzierung des Mindestalters für das passive 
Wahlrecht zur Präsidentschaft und die Legalisierung der 
gleichgeschlechtlichen Ehe (Elkink et al. 2017). Die CC konnte 
darüber hinaus weitere Themenvorschläge einbringen, die da-
rauf im Rahmen eines ähnlichen Verfahrens diskutiert werden 
sollten (Suiter et al. 2016: 37). Dies führte 2016 zur Einberu-
fung einer Citizens’ Assembly, in der eine Empfehlung für eine 
Verfassungsänderung des Abtreibungsartikels erarbeitet wur-
de, welche erfolgreich per Referendum den Weg in die Verfas-
sung fand (Farrell et al. 2019).

DESIGNMERKMALE

Die CC orientierte sich in ihrem Design wesentlich an bereits 
durchgeführten Mini-Publics zur Wahlrechtsreform in Kanada, 
aber auch an einem 2011 von Politikwissenschaftler_innen 
durchgeführten Pilotprojekt (Suiter et al. 2016: 34; Farrell et al. 
2013). Ähnlich wie die NPPC bestand sie aus Bürger_innen und 
Politiker_innen, allerdings mit einer Zweidrittelmehrheit der 
Bürger_innen. Im Unterschied zu den brasilianischen NPPC 
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handelt es sich bei der CC in Irland um ein einzelnes Verfahren 
auf nationaler Ebene, für welches die Bürger_innen zufällig 
ausgewählt wurden. Ziel war es, Empfehlungen für Verfas-
sungsänderungen in acht von der Regierung bestimmten The-
menbereichen zu entwickeln.

Nach der Initiierung durch das irische Unterhaus versammelte 
sich die CC über 18 Monate insgesamt neunmal, um über die 
einzelnen Themen zu deliberieren (Suiter et al. 2016; The Con-
vention on the Constitution 2019). Bei den jeweiligen Treffen 
konnten die Teilnehmenden Expert_innen aus Wissenschaft, 
Politik und Interessengruppen konsultieren. Am Ende jedes 
Treffens wurde per einfacher Mehrheit über die einzelnen 
Empfehlungen abgestimmt und diese dann in einem Bericht 
an die Regierung übermittelt. Die CC gab darüber hinaus allen 
Bürger_innen auf Regionaltreffen und über eine Website die 
Möglichkeit, Themenvorschläge einzubringen, die nicht vom 
Parlament auf die Agenda der CC gesetzt worden waren. Auch 
über diese Themenvorschläge wurde deliberiert und abge-
stimmt. Nach Übermittlung der Berichte sollte die Regierung 
innerhalb von vier Monaten im Parlament Stellung zu den Emp-
fehlungen beziehen.

QUALITÄTSKRITERIEN 

Inklusive Partizipation
Die 66 Bürger_innen wurden per stratifizierter Zufallsauswahl 
mit Quoten für geographische Region, Geschlecht, Alter, sozio- 
ökonomischen Status und Erwerbstätigkeit entsprechend der 
Soziodemographie der Bevölkerung Irlands ausgewählt (Suiter 
et al. 2016: 35ff.). Darüber hinaus wurden 66 Ersatzteilnehmer_
innen ausgewählt, die die erstausgewählten Teilnehmer_innen 
vertreten konnten. Aufgrund der geringen Teilnehmer_innen-
zahl war die soziale Diversität zwar beschränkt, dennoch konnte 
näherungsweise soziodemographische Repräsentativität er-
reicht werden. Auch bei der Bildung der Diskussionstische wur-
de auf eine gleichmäßige Verteilung nach Geschlecht geachtet, 
was aufgrund des geringen Anteils weiblicher Politiker_innen 
schwierig war (Suiter et al. 2016: 43). Informationen wurden im 
Sinne der Barrierefreiheit in einfacher Sprache verfasst (Suiter et 
al. 2016: 41). Darüber hinaus wurden jedoch mit Ausnahme der 
Erstattung von Fahrt-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten 
keine weiteren Maßnahmen zur Einbindung von sozial Benach-
teiligten und Minderheiten getroffen (Suiter et al. 2016: 35). Zur 
Einreichung von Beiträgen stand der breiten Bevölerung auf der 
Website eine Online-Beteiligung zur Verfügung. 

 DIE VERBINDUNG VON ZUFALLSAUSWAHL  
 UND ONLINE-BETEILIGUNG GESTALTETE DAS  
 VERFAHREN SEHR INKLUSIV.

Gute Deliberation
Die CC traf umfangreiche Maßnahmen, um eine hohe Qualität 
der Deliberation zu ermöglichen. Das Programm und die ein-
geladenen Expert_innen wurden zwar von einem akade-
misch-juristischen Beirat und dem zuständigen Sekretariat vor-
geschlagen, doch die aus Teilnehmer_innen bestehenden 

Steuerungsgruppe konnte für beides Änderungsempfehlun-
gen abgeben (Suiter et al. 2016: 41ff.). Die Informationen, Vor-
träge und Fragerunden wurden von Expert_innen aus Wissen-
schaft, Politik und Interessengruppen bereitgestellt. Dabei 
wurde auf die Ausgewogenheit der Informationen geachtet. 
Die Moderation wurde von geschulten professionellen Mode-
rator_innen durchgeführt, während Protokollant_innen auf ei-
ne gleichmäßige Redezeit und Anzahl der Wortmeldungen 
achteten. Kommunikationsregeln wurden gleich zu Beginn des 
Konvents festgelegt (The Convention on the Constitution 
2019). Die einfache Mehrheit als Entscheidungsregel war schon 
in der Aufgabenbeschreibung des Parlaments für die CC be-
schlossen worden.

Einbettung in den politischen Prozess
Das vom Parlament für die CC formulierte Ziel war es, Empfeh-
lungen für Verfassungsänderungen zu entwickeln. Demnach 
ist die CC als konsultatives Verfahren in der Phase der Politik-
formulierung angesiedelt, was auch die erfolgreiche Übernah-
me der Empfehlung zur gleichgeschlechtlichen Ehe per Refe-
rendum in die Verfassung verdeutlicht. Trotz dieser recht 
klaren Zielbeschreibung und Verortung eröffnete das Parla-
ment durch die Möglichkeit, weitere Themen zu benennen, 
auch eine Einflussnahme auf die Phase des Agenda-Settings. 
Dies wurde von der CC in hohem Maße genutzt, wodurch sie 
den Weg für die spätere Citizens’ Assembly und das Referend-
um zum Abtreibungsartikel bereitete (Farrell et al. 2019; Suiter 
et al. 2016: 37). Der Umgang mit den Ergebnissen war klar 
definiert, denn in der Aufgabenbeschreibung der CC verpflich-
tete sich die Regierung, innerhalb von vier Monaten eine Stel-
lungnahme im Parlament zu jedem einzelnen Bericht abzuge-
ben, was, wenngleich nicht ganz fristgemäß, mittlerweile für 
alle Berichte geschehen ist (The Convention on the Constituti-
on 2019). Obwohl viele der Empfehlungen nicht behandelt 
oder aufgeschoben wurden, ist die Wirkung des Verfahrens 
im politischen Prozess beachtlich. Ein wichtiger Faktor für die-
se starke Wirkung war die Beteiligung von Politker_innen. Ob-
schon die CC in ihrer ursprünglichen Form keine direkte Konti-
nuität und Institutionalisierung erreichte, bildet sie das klare 
Vorbild für die Citizens’ Assembly, weshalb ihr auch in diesem 
Bereich gewisse Erfolge zuzuschreiben sind.

Demokratische Bildung
Wenn man allein die Teilnehmer_innen der CC betrachtet, sind 
die Effekte auf die demokratische Bildung kaum zu verken-
nen. Alle Teilnehmer_innen waren sich einig, dass Verfahren 
wie die CC auch in Zukunft angewendet werden sollten, und 
gaben an, viel gelernt und teilweise ihre Meinung geändert zu 
haben; sie warben aktiv öffentlich für die Empfehlungen der 
CC, und auch das zunächst distanzierte Verhältnis zu den teil-
nehmenden Politiker_innen wich einem kollegialen bis freund-
schaftlichen Verhältnis (Suiter et al. 2016: 47; The Convention 
on the Constitution 2019). Die Effekte auf die Bevölkerung 
sind hingegen weniger klar zu erfassen. Es wurden von der 
transparenten Dokumentation der Beratungen auf der Web- 
site bis zur Live-Übertragung der einzelnen Sitzungen vielfäl- 
tige Anstrengungen unternommen, um die Öffentlichkeit am 
Verfahren teilhaben zu lassen. Die Möglichkeit, Beiträge im 
Rahmen der Online-Beteiligung einzureichen, wurde in der Tat 
stark genutzt (Suiter et al. 2016: 35f.). In Anbetracht der hohen 
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Tabelle 2
Constitutional Convention

Designmerkmale Constitutional Convention (Irland)

Warum?
Ziele

Funktion Problemdefinition (auch Agenda-Setting)

Qualitätskriterium im Fokus  – Gute Deliberation

Wo? Ort Ebene National

Ort Hauptstadt

Wann? Zeit Zeitpunkt und Turnus  – Monatliche Treffen
 – Vorbereitung der Verfassungsreform

Dauer  – Gesamter Prozess 18 Monate
 – Treffen über ein Wochenende

Wer?
TN

Zusammensetzung 66 Bürger_innen, 33 gewählte Abgeordnete und ein Vorsitzender

Anzahl der TN 100 Teilnehmer_innen

Auswahl der TN  – Bürger_innen: stratifizierte Zufallsauswahl
 – Abgeordnete: Ernennung oder Wahl

Was? 

Ergebnisse

Endprodukt Empfehlungen für Verfassungsänderungen zu acht Themen

Umgang mit den Verfahrens- 

ergebnissen

 – Empfehlungen werden als Bericht an das nationale Parlament  
     übermittelt
 – Keine rechtlich bindende Wirkung
 – Regierung verpflichtet sich zur Stellungnahme zu jedem Bericht im  
     Parlament innerhalb von vier Monaten

Wie? Prozess Initiierung Per Resolution des irischen Unterhauses

Ablauf  – Nach Initiierung wurde in neun Treffen zu den acht Themen und  
    weiteren Vorschläge deliberiert und abgestimmt
 – Berichte über Empfehlungen wurden an das Parlament übermittelt
 – Parlament hat vier Monate Zeit, um Stellungnahmen zu den einzelnen  
    Berichten abzugeben

Moderation  – Durchführung 
         – Sekretariat aus Beamten
         – Steuerungsgruppe aus TN und Abgeordneten
         – akademisch-juristischer Beirat
 – Moderation durch geschulte Moderator_innen

Materialien und Expertisen  – Auswahl der Expert_innen durch akademisch-juristischen Beirat mit  
    Unterstützung des Sekretariats, Änderungsmöglichkeit für Steuerungs- 
    gruppe
 – Erstellung des Informationsmaterials und Präsentationen durch ausge-   
    wählte Expert_innen (Wissenschaft, Interessengruppen, Politiker_innen)

Öffentlichkeitskonzept  – Öffentliche Regionaltreffen zur Sammlung von zu berücksichtigenden  
    Themen
 – Schriftliche und Online-Beiträge zu Themen für die Agenda der Con- 
    stitutional Convention
 – Veröffentlichung aller Dokumente auf eigener Website
 – Fernsehübertragung und live-streaming der Plenarsitzungen

Quellen: Suiter et al. (2016); The Convention on the Constitution (2019). 

medialen Aufmerksamkeit für das Referendum im Jahr 2015, 
bei dem sich die Medien immer wieder auf die Empfehlung 
der CC bezogen, ist von gewissen Effekten auf das Wissen 
und den öffentlichen Diskurs der Bevölkerung auszugehen 
(Suiter et al. 2016: 46). Dies bestätigte auch eine repräsen- 
tative Nachbefragung, die zeigt, dass die Kenntnis der Emp-
fehlungen der CC einen signifikanten Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit einer Zustimmung zur Legalisierung der gleichge-
schlechtlichen Ehe hatte (Elkink et al. 2017). Die Tatsache, dass 
die CC in Form der Citizens’ Assembly eine Fortsetzung fand 

und deren Empfehlung mit hoher Abstimmungsbeteiligung 
und deutlicher Mehrheit angenommen wurde, lässt zudem 
Effekte auf die demokratischen Einstellungen und Fähigkeiten 
der Bürger_innen vermuten.

FAZIT

Die Erfahrung mit der CC zeigen, dass deliberative Verfahren 
auch in der Phase der Politikformulierung erfolgreich ange-
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wendet werden können. Für das Design des Beteiligungsmo-
dells in Kapitel 5 sind besonders die folgenden Erkenntnisse 
hervorzuheben:

 –  Die Verbindung von Zufallsauswahl der Teilnehmer_innen 
und Online-Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung 
gestaltet das Verfahren inklusiv.

 – Die Beteiligung von Politiker_innen erhöht die Chancen für 
die Umsetzung der Empfehlungen.

 –  Eine klare und rechtlich verbindliche Regelung des 
Umgangs mit den Ergebnissen stellt sicher, dass die 
Ergebnisse berücksichtigt werden.

 –  Eine transparente und umfassende Dokumentation des 
Verfahrens bildet die Grundlage für eine Einflussnahme auf 
öffentliche Diskurse.

4.3  PARTIZIPATIVE GESETZGEBUNG  
IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Seit der Landtagswahl 2011 hat sich Baden-Württemberg zu 
einem Vorreiter in der Bürgerbeteiligung auf Länderebene 
entwickelt (Brettschneider 2019: 3). Eine besondere Rolle 
spielt dabei die Partizipative Gesetzgebung (PG), die seit der 
Schaffung der Stabsstelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbe-
teiligung beim Staatsministerium und der Einführung des Be-
teiligungsportals Baden-Württemberg 2013 Bürger_innen er-
laubt, „freiwillig und in einem transparenten Verfahren 
Gesetzesvorhaben zu kommentieren und inhaltlich mitzuent-
wickeln“ (Brettschneider/Renkamp 2016: 18). Über das Betei- 
ligungsportal haben Bürger_innen zwischen 2013 und 2016 
insgesamt 30 Gesetzesvorhaben kommentiert (Brettschnei-
der 2019: 15). Darüber hinaus wurden bei mehreren Geset-
zesvorhaben zusätzlich Präsenzverfahren mit zufällig ausge-
wählten Bürger_innen durchgeführt. Da diese sehr unter- 
schiedlich gestaltet wurden, können hier keine detaillierten 
Designmerkmale beschrieben, sondern nur ein Überblick ge-
geben werden.

Zentraler Bestandteil der PG ist das Beteiligungsportal Ba-
den-Württemberg (Staatsministerium Baden-Württemberg 
2019). Das Beteiligungsportal ermöglicht den Bürger_innen, 
bestimmte Gesetzesvorhaben online zu kommentieren und 
sich über die zum Gesetzesvorhaben stattfindenden Präsenz-
verfahren zu informieren (Brettschneider 2019: 4f.). Des Weite-
ren können sie Kontaktangaben von Bürgerreferent_innen, 
Bürgerbeauftragten und Abgeordneten sowie Informationen 
über Petitionen und direktdemokratische Verfahren finden und 
sich über die Gesetzgebung und Bürgerbeteiligung im Land 
informieren (Staatsministerium Baden-Württemberg 2019). In 
den meisten Fällen findet die Kommentierung der Gesetzes-
vorhaben nach der Entwicklung eines Eckpunktepapiers oder 
Referentenentwurfs statt (Brettschneider 2019: 11). Sie kann 
aber auch noch frühzeitiger oder sogar nach der Verabschie-
dung des Gesetzes in der Implementierungsphase erfolgen 
(Brettschneider/Renkamp 2016: 24). 

Der Ablauf der Kommentierung ist klar festgelegt. Er wird von 
der Stabsstelle organisiert und von der Medien- und Filmge-
sellschaft Baden-Württemberg (MFG) technisch unterstützt, 

wobei für die Inhalte letztlich die einzelnen Ministerien verant-
wortlich sind (Brettschneider 2019: 15). Zunächst wird der Text 
des Gesetzesvorhabens durch ein Ministerium zusammen mit 
der Stabsstelle für die Kommentierung verständlich aufbereitet 
und veröffentlicht, danach haben die Bürger_innen in der Re-
gel sechs Wochen Zeit zur Kommentierung (Brettschneider 
2019: 15). Nach Abschluss der Kommentierung werden die 
Kommentare von der Stabsstelle an das Ministerium weiterge-
leitet und von diesem gesichtet, um abschließend eine Stel-
lungnahme zu verfassen, die wiederum auf dem Beteiligungs-
portal veröffentlicht wird (Brettschneider 2019: 15). 

 MIT DER SCHAFFUNG EINER STAATLICHEN  
 BEHÖRDE FÜR BETEILIGUNGSVERFAHREN WURDE  
 BÜRGERBETEILIGUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG  
 INSTITUTIONALISIERT.

Die Kommentierung ist für sich noch kein deliberatives Ver- 
fahren. Deliberation fließt erst durch die Präsenzverfahren in die 
PG ein. Diese Verfahren unterscheiden sich je nach Gesetzes-
vorhaben deutlich. So wurden bei manchen Vorhaben vor allem 
Stakeholder, Expert_innen und Betroffene eingeladen, wie z.  B. 
beim Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, bei dem die Beteiligten 
ein Eckpunktepapier entwickeln sollten (Brettschneider/Ren-
kamp 2016: 25). Andere Vorhaben, wie die Erstellung des Inte-
grierten Energie- und Klimaschutzkonzepts, wurden im Rah-
men einer umfangreichen Bevölkerungsbeteiligung durch zu- 
fällig ausgewählte Bürger_innen ergänzt (Brettschneider/Ren-
kamp 2016: 26). 

Angesichts der sehr unterschiedlichen Präsenzverfahren stellt 
sich eine zusammenfassende Bewertung der Qualitätsmerk-
male als schwierig dar. Die Erfahrungen mit den Präsenzver-
fahren werden von den Ministerien insgesamt als inhaltliche 
Bereicherung für Gesetzesvorhaben empfunden (Brettschnei-
der/Renkamp 2016: 28). Dagegen tendiert die Online-Kom-
mentierung dazu, ähnliche Inhalte wie die aus den formalen 
Verbändeanhörungen zu replizieren, so dass sie eher der 
Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens dient (Brettschnei-
der 2019: 73). 

FAZIT

Die PG veranschaulicht, wie Beteiligungsverfahren im Rahmen 
des Gesetzgebungsprozess institutionalisiert und verstetigt 
werden können. Für die Entwicklung unseres Beteiligungsmo-
dells sind vor allem die folgenden Punkte relevant:

 – Durch ein umfangreiches Online-Beteiligungsportal können 
Informationen zu geplanten, laufenden und abgeschlosse-
nen Beteiligungsverfahren bereitgestellt und gleichzeitig 
Online-Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden. 

 – Die Schaffung einer staatlichen Behörde für die 
Organisation von Beteiligungsverfahren institutionalisiert 
Bürgerbeteiligung und bietet eine Anlaufstelle für Politik 
und Bürger_innen.
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4.4  EXKURS 1: ONLINE DELIBERATIVE 
TOWN HALLS

Die bisher beschriebenen deliberativen Verfahren involvierten 
eine große Gruppe von Bürger_innen, die zu einem bestimm-
ten Thema deliberieren und Empfehlungen an die Regierung 
oder das Parlament geben. Diese deliberativen Events waren in 
den politischen Prozess eingebettet und führten Politiker_in-
nen und Bürger_innen zusammen. Doch ist es auch möglich, 
deliberative Verfahren in den politischen Alltag von Bürger_in-
nen und Politiker_innen zu integrieren? Hierzu schlagen Neblo 
et al. (2018) Online Deliberative Town Halls vor, die den Aus-
tausch zwischen Bürger_innen und ihren Repräsentant_innen 
im Wahlkreis durch ein deliberatives Verfahren verbessern sol-
len.24 Dieses Vorgehen bezeichnen die Autoren als „direkt re-
präsentative Demokratie“, da der politische Prozess der reprä-
sentativen Demokratie nicht grundlegend verändert, sondern 
direkter gestaltet wird. 

Um die Umsetzbarkeit solch einer „direkt repräsentativen De-
mokratie“ zu demonstrieren, veranstalteten Neblo et al. experi-
mentelle Online Deliberative Town Halls, in denen zwölf Mit-
glieder des Repräsentantenhauses der USA unterschiedlicher 
Parteizugehörigkeit mit zufällig ausgewählten Bürger_innen 
aus ihren Wahlkreisen über eine Online-Plattform zur Immigra-
tionspolitik diskutierten (2018: 38ff.). Die Bürger_innen konnten 
von ihrem Heimcomputer aus am Experiment teilnehmen, 
während die Online-Diskussionen von Moderator_innen struk-
turiert wurden, um eine geordnete Abfolge der digitalen Dis-
kussionsbeiträge zu gewährleisten. Das experimentelle Design 
mit Kontrollgruppen erlaubte Neblo et al., folgende Schlüsse zu 
ziehen: Die generelle Bereitschaft zur Teilnahme am Experi-
ment war hoch, besonders unter denjenigen, die mit den be-
stehenden Beteiligungsmöglichkeiten unzufrieden waren und/
oder diese nicht nutzten (Neblo et al. 2018: 59ff). Auch zeigte 
sich, dass die Teilnehmer_innen mit einem bis dahin weitge-
hend durchschnittlichen politischen Wissen und Interesse be-
reit und fähig waren, sich im Zuge des Verfahrens über politi-
sche Themen zu informieren, die über das Experiment und die 
Online-Diskussionen hinausgingen. Daraus resultierend entwi-
ckelten sie nicht nur eine höhere Selbstwirksamkeit, sondern 
auch ein größeres Vertrauen gegenüber ihren Repräsentant_
innen (Neblo et al. 2018: 100ff.).

Mithin deuten die experimentellen Studien darauf hin, dass 
sich deliberative Verfahren auch zur Verbesserung der Bezie-
hung zwischen Bürger_innen und ihren Repräsentant_innen 
eignen. Im Rahmen einer größeren Studie mit 175 Teilnehmer_
innen konnten Neblo et al. zudem feststellen, dass die Online 
Deliberative Town Hall die Teilnehmer_innen dazu animierte,  
über das behandelte Thema mit Bekannten weiter zu diskutie-
ren (Neblo et al. 2018: 113ff.). Damit leisten die Verfahren einen 
Beitrag zur politischen Willensbildung, auch wenn sie nur indi-
rekt in den politischen Prozess eingreifen. Sie ermöglichen den 
Bürger_innen, den Repräsentant_innen ihre Sichtweisen dar-
zulegen und erlauben umgekehrt den Repräsentant_innen, 

24 Sie orientieren sich dabei an den traditionellen Town Hall Meetings 
Neuenglands, bei denen sich die gesamte Gemeinde mit ihren gewähl-
ten Vertreter_innen trifft, um Themen der Gemeinde zu besprechen.

ihre Entscheidungen den Bürger_innen gegenüber zu erläu-
tern (Neblo et al. 2018: 15ff.). Diese erweiterten Möglichkeiten 
können nicht nur die Arbeit von Repräsentant_innen, sondern 
auch die Willensbildung innerhalb der Parteien bereichern, z. B. 
bei der Vorbereitung eines Mitgliedervotums. Dennoch wer-
den für eine generelle Verbesserung des Verhältnisses der Bür-
ger_innen zu den repräsentativen Institutionen im Allgemeinen 
vermutlich weiterreichende Beteiligungsmöglichkeiten, auch im 
Zuge konkreter Gesetzgebungsverfahren, nötig sein.

4.5  EXKURS 2: ZUKUNFTSRÄTE

Ein aktueller Vorschlag für ein konsultatives deliberatives Ver-
fahren, das auch auf nationaler Ebene institutionalisiert wer-
den könnte, sind die von Nanz und Leggewie (2018) vorge-
schlagenen Zukunftsräte. Zukunftsräte werden von ihnen wie 
folgt definiert: „Sie sind dauerhafte Einrichtungen einer Ge-
meinde, eines Stadtteils oder Landes oder einer supranationa-
len Organisation, die wichtige Zukunftsfragen identifizieren 
und Lösungsvorschläge ausarbeiten, mit denen sich Legislati-
ve und Exekutive substantiell und in angemessener Frist be-
fassen und Feedback geben müssen“ (Nanz/Leggewie 2018: 
84). Die in unserer Studie vorgeschlagenen Beteiligungsräte 
ähneln den Zukunftsräten, ergänzen diese aber um Kompo-
nenten der Partizipativen Gesetzgebung aus Baden-Württem-
berg und können als eine Kombination der beiden Verfahren 
betrachtet werden. Bestandteile des neuen Modells sind eine 
Koordinationsstelle für die Organisation der Beteiligungsräte, 
ein Online-Beteiligungsportal, in dem gute Deliberation mög-
lich ist, sowie die Möglichkeit, bereits eingebrachte Gesetzes- 
entwürfe durch Deliberation zu bereichern (Kapitel 5). 

Das von uns vorgeschlagene Modell der nationalen Beteili-
gungsräte ist zudem gegenüber dem Modell der Zukunftsräte 
thematisch nicht auf Zukunfts- und Nachhaltigkeitsfragen fo-
kussiert; die Teilnehmer_innen der Beteiligungsräte haben kei-
ne feste Amtszeit, und das Verfahren wird durch Online-Betei-
ligung ergänzt. In unserem Modell ist ferner eine höhere 
Anzahl von Teilnehmer_innen bei Präsenzverfahren ange-
dacht, was die soziale Diversität der Bevölkerung besser abbil-
den würde, als dies bei den maximal 50 Teilnehmer_innen der 
Zukunftsräte der Fall wäre (Nanz/Leggewie 2018: 70). Zukunfts-
räte sind gerade wegen dieser Unterschiede ein besonders für 
die lokale Ebene interessanter und praktisch gut umsetzbarer 
Vorschlag.
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Wie könnte ein deliberatives Beteiligungsmodell auf Bundes- 
ebene aussehen? Die Beantwortung dieser Frage stellt eine 
Herausforderung dar, soll das Modell doch die aktuellen 
Schwächen der repräsentativen Demokratie kompensieren, 
die vorhandenen politischen Institutionen stärken, neue Ein-
flussmöglichkeiten für die Bürger_innen bieten und insgesamt  
zur Qualität der Demokratie beitragen. Wir schlagen in diesem 
Kapitel Beteiligungsräte als konsultatives deliberatives Beteili-
gungsmodell vor. Die Beteiligungsräte bieten Bürger_innen 
und Politiker_innen ein institutionalisiertes Forum für den in- 
formierten Austausch von Argumenten und Perspektiven zu 
politischen Themen auf gleicher Augenhöhe und sind dabei 
möglichst inklusiv. Sie ermöglichen die Begleitung des Gesetz-
gebungsprozesses durch die Bürger_innen, die zwar nicht 
selbst politische Entscheidungen treffen, aber dazu beitragen, 
Entscheidungen responsiver und transparenter zu gestalten. 
Um die institutionelle Einbettung in den politischen Prozess zu 
gewährleisten, werden Beteiligungsräte von einer Koordinati-
onsstelle organisiert. Sie werden durch ein Online-Beteili-
gungsportal flankiert. Unser Modell der Beteiligungsräte greift 
die Argumente und Kritiken aus der Debatte über die Bür-
ger_innenbeteiligung auf (Kapitel 3) und zieht Lehren aus den 
Fallbeispielen nationaler und regionaler Verfahren (Kapitel 4).

 BETEILIGUNGSRÄTE BIETEN BÜRGER_INNEN UND  
 POLITIKER_INNEN EIN INSTITUTIONALISIERTES  
 FORUM FÜR DEN INFORMIERTEN AUSTAUSCH VON  
 ARGUMENTEN AUF GLEICHER AUGENHÖHE.

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln mehrfach deut-
lich wurde, kann kein einzelnes Verfahren alle Probleme der 
repräsentativen Demokratie lösen und alle Qualitätskriterien 
für gute Beteiligung vollkommen erfüllen. Damit die Qualitäts-
kriterien umfassend erfüllt werden, sollten deswegen die Vor-
teile einzelner deliberativer Verfahren miteinander kombiniert 
werden. Aus diesem Grund wird im Ausblick (Kapitel 7) darü-
ber informiert, wie Beteiligungsräte durch die Ergänzung wei-
terer demokratischer Innovationen zu einem umfassenden 
Beteiligungssystem erweitert werden könnten. 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Struktur 
des Modells und die Einbettung der Beteiligungsräte, der Ko-
ordinationsstelle und des Online-Beteiligungsportals in das 

politische System der Bundesrepublik sowie deren Interaktion 
untereinander und mit den existierenden politischen Instituti-
onen kurz beschrieben. Darauf werden die einzelnen Kompo-
nenten des Beteiligungsmodells detailliert erläutert.

5.1  STRUKTUR DES  
BETEILIGUNGSMODELLS

Das Beteiligungsmodell integriert ein deliberatives Verfahren 
in den Gesetzgebungsprozess und ist an den Bundestag an-
geschlossen. Es lässt sich sowohl vor Beginn des Gesetzge-
bungsprozesses als auch während des Gesetzgebungspro-
zesses anwenden und kann den politischen Prozess bei der 
Problemdefinition und dem Agenda-Setting und/oder bei der 
Politikformulierung begleiten. Übergeordnetes Ziel ist, den 
Prozess bis zur Entscheidung durch den Bundestag durch die 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung zu bereichern und für Bür-
ger_innen zugänglicher und besser nachvollziehbar zu ma-
chen. Beteiligungsräte können und sollen nicht alle politischen 
Themen und Gesetzesentwürfe auf der Agenda begleiten, 
sondern nur bei Themen eingesetzt werden, die für die Bür-
ger_innen, die Bundesregierung oder den Bundestag von ho-
her Relevanz sind.

 BETEILIGUNGSRÄTE INTEGRIEREN EIN DELIBERATIVES  
 VERFAHREN IN DEN GESETZGEBUNGSPROZESS UND  
 SIND BEIM BUNDESTAG ANGESIEDELT.

Beteiligungsräte sollen, erstens, bereits bei der Problemdefiniti-
on, d. h. in der frühen Phase der Beratung politischer Probleme 
eingesetzt werden. In der Phase der Politikformulierung berät 
ein Beteiligungsrat, zweitens, den Bundestag zu konkreten Ge-
setzesentwürfen und macht den Gesetzgebungsprozess für 
alle Bürger_innen transparenter. Über das Online-Beteiligungs-
portal können Bürger_innen zudem die Ergebnisse eines Betei-
ligungsrats kommentieren, nach Priorität bewerten und sich so 
am Diskurs beteiligen. 

Die Beteiligungsräte werden von einer zentralen Koordinati-
onsstelle für Beteiligung organisiert und im Rahmen eines nati-
onalen Online-Beteiligungsportals öffentlich begleitet. Zusam-
men sorgen Koordinationsstelle und Beteiligungsportal für die 

5 

BETEILIGUNGSRÄTE: 
EIN DELIBERATIVES BETEILIGUNGS- 
MODELL AUF BUNDESEBENE
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Einbettung des Modells in den politischen Prozess und dessen 
öffentliche Sichtbarkeit. 

Bundestag und Bundesregierung verpflichten sich, Rechen-
schaft über den Umgang mit den Ergebnissen der Beteili-
gungsräte abzulegen. Diese Stellungnahmen werden ebenfalls 
im Online-Beteiligungsportal veröffentlicht. 

Durch die Beteiligung von zufällig ausgewählten und gezielt 
rekrutierten Bürger_innen stellen Beteiligungsräte die Einbin-
dung von sozial Benachteiligten und Minderheiten sicher. Im 
heutigen Politikprozess werden deren Probleme und Präferen-
zen häufig nicht (ausreichend) artikuliert oder nicht wahrge-
nommen und erscheinen so auch nicht auf der politischen 
Agenda. Mithilfe der beiden oben genannten Rekrutierungs-
mechanismen wird ermöglicht, dass diese Präferenzen von der 
Politik stärker beachtet werden. Die Beteiligungsräte werden 
von einer unabhängigen, geschulten Moderation sowie durch 
Mitarbeiter_innen der Koordinationsstelle begleitet.

Die Koordinationsstelle 
… stellt durch Betrieb und Nutzung des Beteiligungsportals 

sicher, dass die Beteiligungsräte öffentlich sichtbar und 
zugänglich sind.

… gewährleistet eine professionelle und unabhängige 
Organisation und Koordination der Beteiligungsräte.

…  ist Teil der Bundestagsverwaltung und übermittelt die 
Ergebnisse der Beteiligungsverfahren an Bundesregierung 
und Bundestag. 

… ist die Verbindung zu den politischen Institutionen und 
stellt sicher, dass diese zu den Ergebnissen der 
Beteiligungsräte Stellung nehmen. 

… wird durch einen von zivilgesellschaftlichen Organisa- 
tionen und den im Bundestag vertretenen Parteien pari- 
tätisch besetzten Beirat, der für die Qualitätssicherung 
und das Monitoring der Koordinationsstelle verantwort-
lich ist, beaufsichtigt und unterstützt (Beirat und 
Aufsichtsrat).25  

Das nationale Online-Beteiligungsportal
… ist der zentrale Informationspunkt für Bürger_innen zu 

nationalen, regionalen und lokalen Beteiligungsverfahren. 
… veröffentlicht die Empfehlungen und die Dokumentation 

der Beteiligungsräte sowie die Stellungnahmen der 
Bundesregierung bzw. des Bundestags.

… informiert über Gesetzesvorhaben und -verfahren und 
zeigt einen laufend aktualisierten Stand der begleiteten 
Themen und Gesetzgebungsverfahren. 

… bietet Online-Beteiligung für die Beteiligungsräte an. 
… ermöglicht allen Bürger_innen, einen Beteiligungsrat per 

Initiative einzufordern. 

Abbildung 3 gibt einen Überblick über das Beteiligungsmodell 
und die Verbindung zwischen seinen Komponenten. Der Be-
teiligungsrat wird im folgenden Abschnitt detailliert beschrie- 
 

25 Auf zivilgesellschaftlicher Seite wären hier beispielsweise Vertreter_in-
nen der Spitzenverbände, auf politischer Seite Mitglieder des Unteraus-
schusses bürgerschaftliches Engagement denkbar.

ben. Die Beschreibung gliedert sich wie im Kapitel 4 nach den 
Designmerkmalen und den durch das Modell erfüllten Quali-
tätskriterien.

5.2  DESIGNMERKMALE

Die Beteiligungsräte eröffnen der Bundesregierung, dem Bun-
destag und der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, dass zufällig 
ausgewählte Bürger_innen politische Themen und konkrete 
Gesetzesentwürfe diskutieren und diesbezüglich Empfehlun-
gen aussprechen. Beteiligungsräte erweitern die bereits in Ba-
den-Württemberg institutionalisierte partizipative Gesetzge-
bung (Kapitel 4.3) zu einem deliberativen Verfahren auf 
Bundesebene, das einen größeren Fokus auf gute Deliberation 
legt und sich stärker an die Öffentlichkeit wendet. Dabei wer-
den Online-Beratungen mit einer Beratungstagung vor Ort 
kombiniert.

WARUM? ZIELE

Die Entwicklung einer Gesetzesvorlage durch die Bundesregie-
rung ist trotz der informellen Konsultation mit Interessenver-
bänden und der medialen Berichterstattung wenig transparent 
und wird von der Bevölkerung häufig nicht als responsiv wahr-
genommen. Auch bei der Diskussion von Gesetzesentwürfen 
in Plenardebatten des Bundestags findet Deliberation nur sel-
ten statt; die Aussprachen in den nichtöffentlichen Ausschuss-
sitzungen können nicht beobachtet werden.26 Beteiligungs-
räte, d. h. die Deliberation zufällig ausgewählter Bürger_innen, 
sollen diese Defizite durch frühzeitige Problemdefinition und 
transparente Politikformulierung ansprechen. Dabei wird nicht 
von den Bürger_innen erwartet, dass sie Expert_innen erset-
zen. Vielmehr geht es darum, dass Bürger_innen zu den Beiträ-
gen und Stellungnahmen der Expert_innen debattieren, auf 
diese Weise Probleme und Konflikte erkennen, eine ausgewo-
gene Berücksichtigung der Beiträge sicherstellen und zudem 
die einzelnen Beiträge bewerten (Dean 2018).27 Unser Modell 
setzt an zwei Punkten an: bei der Problemdefinition und der 
Politikformulierung.

 BETEILIGUNGSRÄTE HABEN EINE FRÜHZEITIGE  
 PROBLEMDEFINITION, AGENDA-SETTING UND EINE  
 TRANSPARENTE POLITIKFORMULIERUNG ZUM ZIEL.

Frühzeitige Problemdefinition und Agenda-Setting: Die früh-
zeitige öffentliche Deliberation zu existierenden, aber von der 
Politik noch nicht aufgegriffenen Herausforderungen oder 
auch zu kontroversen Problemen soll der Bundesregierung sa-
liente Themen aufzeigen und fundierte Empfehlungen bereit-

26 Debatten hoher deliberativer Qualität werden so auch als „Sternstunden 
des Parlaments“ (Roth 2014: 240) bezeichnet.

27 Wir sind Rikki J. Dean sehr dankbar für den Hinweis, dass Beteiligungs-
verfahren besonders zur Diskussion von Expertenbeiträgen geeignet 
sind, und für die Idee, Anhörungen durch ein Beteiligungsverfahren zu 
ergänzen.
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Abbildung 3
Das Beteiligungsmodell Beteiligungsrat
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stellen. Durch die Möglichkeit, Beteiligungsräte per Initiative 
einzuleiten, können Bürger_innen überdies wichtige Themen 
ansprechen und idealerweise die Agenda der Bundesregie-
rung beeinflussen. 

Transparente Politikformulierung: Zudem komplementieren 
Beteiligungsräte die bei Gesetzgebungsverfahren üblichen An-
hörungen von Expert_innen und Interessengruppen. So kön-
nen auch unorganisierte Bürger_innen an der Willensbildung 
mitwirken. Beteiligungsräte unterstützen Bundesregierung 
und Bundestag dabei, bisher nicht artikulierte und unterreprä-
sentierte Perspektiven zu berücksichtigen. Beteiligungsräte sol-
len darüber hinaus zur öffentlichen Diskussion von politischen 
Themen und Gesetzesentwürfen beitragen.

WO? ORT

Ein Beteiligungsrat wird im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens des Bundestags einberufen und ist demnach auf der 
Bundesebene tätig. Beteiligungsräte sind deshalb auch beim 
Bundestag in Berlin angesiedelt. So wird es den Regierungs-
vertreter_innen und Abgeordneten des Bundestags erleichtert, 
an einem Beteiligungsrat teilzunehmen. Dementsprechend 
müssen die aus allen Bundesländern der Bundesrepublik stam-
menden Bürger_innen Reisekosten, Unterkunft und Verpfle-
gung erstattet bekommen.

WANN? ZEIT

Für einen Beteiligungsrat werden mindestens zwei Wochen 
benötigt, eine Woche für die Online-Beratung und ein darauf-
folgendes Wochenende für die Beratungstagung. Für Beteili-
gungsräte gibt es keinen festen Turnus, sie können jederzeit 
initiiert werden. Allerdings wird, z.  B. über Quoren bei der Initi-
ierung, sichergestellt, dass Beteiligungsräte vor allem zu The-
men von hohem gesellschaftlichem Interesse stattfinden, um 
Regierung und Bundestag nicht zu überlasten. 

Aus dem Ziel, den Gesetzgebungsprozess durch frühzeitige 
Problemdefinition sowie Agenda-Setting und transparente Po-
litikformulierung zu bereichern, ergeben sich drei Zeitpunkte, 
an denen ein Beteiligungsrat stattfinden kann:

a) Politische Themen werden im Zuge von Problemdefini- 
tion und Agenda-Setting zur Vorbereitung eines ministe-
riellen Referentenentwurfs, also vor und während der 
Formulierung eines Gesetztesentwurfs, von einem Betei-
ligungsrat diskutiert (Abb. 4). Damit besteht die Möglich-
keit, Bürger_innen schon frühzeitig an einem geplanten 
Gesetzesvorhaben zu beteiligen und deren Empfehlun-
gen bei der Erstellung des Entwurfs zu berücksichtigen. 
Sowohl die Bundesregierung als auch die Bürger_in- 
nen profitieren von einem frühzeitigen Beteiligungsrat, 
da hier Probleme und Konfliktpotenziale bereits im Vor- 
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Abbildung 4
Beteiligungsrat zur Vorbereitung eines Referentenentwurfs
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hinein erkannt und verschiedene Interessenlagen einbe-
zogen werden können. 

b) Politische Themen werden zur Vorbereitung einer parla-
mentarischen Gesetzesinitiative im Bundestag von einem 
Beteiligungsrat diskutiert (Abb. 5). Die Einberufung eines 
Beteiligungsrats sollte in diesem Fall stattfinden, bevor die 
Bundestagsabgeordneten mit der Entwicklung einer par-
lamentarischen Gesetzesinitiative beginnen. Es geht hier 
wiederum um eine von der Bundesregierung unabhängi-
ge, frühzeitige Beteiligung der Bürger_innen. Die Empfeh-
lungen werden in diesem Fall von den Abgeordneten 
aufgenommen und sollen Grundlage für eine Gesetzesin-
itiative bilden 

c) Gesetzesentwürfe werden zwischen der ersten und zwei-
ten Lesung im Bundestag von einem Beteiligungsrat disku-
tiert (Abb. 6). Ein Beteiligungsrat im Bundestag findet an-
stelle von oder zusätzlich zu den üblichen Anhörungen 
von Expert_innen und Interessengruppen statt. Die Bür-
ger_innen gewinnen so Einfluss auf die Ausschussarbeit. 
Die Ausschüsse erhalten neben der Expertenperspektive 
auch eine Bürgerperspektive auf den Gesetzesentwurf.

WER? TEILNEHMER_INNEN

Zur Teilnahme an einem Beteiligungsrat werden neben volljäh-
rigen deutschen Staatsbürger_innen auch Jugendliche ab 14 
Jahren sowie mindestens drei Monaten in Deutschland wohn-
hafte Ausländer_innen ausgewählt (Gesemann/Roth 2014; 
Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 2019).28 Die ausgewählten Teil-
nehmer_innen werden anonym gehalten, um Lobbyeinflüsse 
zu verhindern.

An einem Beteiligungsrat sind drei Gruppen beteiligt. Die erste 
Gruppe setzt sich aus zufällig ausgewählten und gezielt rekru-
tierten Bürger_innen zusammen. Die zweite Gruppe besteht 
aus Regierungsmitarbeiter_innen und/oder Mitgliedern der 
Bundestagsausschüsse zu den jeweils behandelten Politikthe-
men. Die letzte Gruppe bilden Expert_innen und Interessenver-
treter_innen, die im Rahmen des Beteiligungsrats Stellungnah-
men abgeben und angehört werden können. Die Bürger_innen 
stellen mindestens zwei Drittel der Teilnehmer_innen. 

 

28 Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen (z. B. Geflüchtete, 
Kinder) können aber im Rahmen der verschiedenen Verfahren angehört 
bzw. gezielt rekrutiert werden.
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Die Zufallsauswahl der Bürger_innen erfolgt in zwei Stufen 
(Kapitel 2.1.2):

a) Im ersten Schritt wird eine gegenüber der anvisierten Teil-
nehmer_innenzahl circa zehn- bis 20-mal größere Anzahl 
von Bürger_innen nach dem Zufallsprinzip aus den Melde-
registern ausgewählt und angefragt, ob sie zur Teilnahme 
an einem deliberativen Verfahren bereit wären. Außerdem 
werden in diesem Schritt per Fragebogen weitere Merk-
male (z. B. Bildungsstand) abgefragt. 29

b) Im zweiten Schritt werden aus den positiven Rückmeldun-
gen nach bestimmten Kriterien und Quoten – z. B. hinsicht-
lich Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Bundesland, Gemein-
degröße – Bürger_innen ausgewählt, die eingeladen wer- 
den, am Verfahren teilzunehmen.

Um auch sozial Benachteiligten und Minderheiten eine Teilnah-
me zu ermöglichen, kann ein von der Koordinationsstelle be-
stimmtes oder bereits bei der Initiierung genanntes Kontingent 
von Teilnehmer_innen gezielt rekrutiert werden.

An den Online-Beratungen können mehrere hundert zufällig 
ausgewählte Bürger_innen teilnehmen. 

29 Da in der Bundesrepublik kein Melderegister auf Bundesebene besteht, 
müssten die Ziehungen aus den Meldedatenbeständen der Länder er-
folgen.

 DURCH DIE BETEILIGUNG VON ZUFÄLLIG  
 AUSGEWÄHLTEN UND GEZIELT REKRUTIERTEN  
 BÜRGER_INNEN STELLEN BETEILIGUNGSRÄTE DIE  
 EINBINDUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN UND  
 MINDERHEITEN SICHER.

Expert_innen, die Stellungnahmen abgeben und bei der Be- 
ratungstagung angehört werden, werden von der Koordinati-
onsstelle in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftlichen 
Dienst des Bundestags und im Einvernehmen mit den teilneh-
menden Bürger_innen ausgewählt. Die Teilnehmer_innen 
können darüber hinaus weitere Expert_innen für den Beteili-
gungsrat vorschlagen (vgl. Parlament der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgien 2019). Die Bundesregierung und der 
Bundestag informieren vorab auf dem Online-Beteiligungs-
portal über die Expert_innen und Interessenvertreter_innen, 
die bereits Stellungnahmen bereitgestellt haben oder ange-
hört wurden.

WAS? ERGEBNISSE

Als Ergebnisse soll der Beteiligungsrat Empfehlungen in Form 
eines Beratungsberichts abgeben. Diese Empfehlungen wer-
den im Rahmen der Beratungstagungen erstellt, wobei die in 
der Online-Beratung eingebrachten Empfehlungen berücksich-
tigt werden. 

Bei der Vorbereitung von Gesetzesentwürfen geben die Bera-
tungstagungen ihre Empfehlungen an die entsprechenden 
Bundesministerien bzw. Bundestagsausschüsse weiter. Die 

Abbildung 5
Beteiligungsrat zur Vorbereitung einer parlamentarischen Gesetzesinitiative
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Abbildung 6
Beteiligungsrat zwischen 1. und 2. Lesung im Bundestag
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Empfehlungen eines Beteiligungsrats zu Gesetzesentwürfen 
zwischen zwei Lesungen gehen an die jeweiligen Ausschüsse 
des Bundestags. In allen Fällen werden die Empfehlungen im 
Online-Beteiligungsportal veröffentlicht. 

Die involvierten Bundesministerien oder Ausschüsse müssen zu 
den Empfehlungen der Beratungstagung eine öffentliche Stel-
lungnahme abgeben. In der Stellungnahme sollen zum einen 
die Inhalte der einzelnen Empfehlungen kommentiert und zum 
anderen der Umgang damit erläutert werden: Welche Empfeh-
lungen wurden aufgenommen, welche nicht? Dies muss je-
weils detailliert begründet werden. Hinsichtlich der Umsetzung 
der Empfehlungen müssen konkrete zeitliche Angaben ge-
macht und die verantwortlichen Stellen benannt werden.   

WIE? PROZESS

Der Prozess eines Beteiligungsrats beginnt mit einer Initiierungs-
phase. Um einen Beteiligungsrat zu initiieren, gibt es vier Mög-
lichkeiten: 

a) Die Bundesregierung bzw. einzelne Ministerien können 
einen Beteiligungsrat zu einem politischen Thema vor 
Beginn der Entwicklung eines Gesetzesvorhabens ein-
berufen. 

b) Eine bestimmte Anzahl von Bundestagsfraktionen bzw. 
Bundestagsabgeordneten kann ebenfalls einen Beteili-
gungsrat vor Beginn eines Gesetzesvorhabens einleiten. 

Ein ausreichend hohes Quorum ist hier notwendig. Bei-
spielsweise könnten für die Initiierung die Unterstützung 
von mindestens drei Bundestagsfraktionen oder einem 
Drittel der Bundestagsabgeordneten verlangt werden.

c) Bundestagsausschüsse oder eine bestimmte Anzahl von 
Bundestagsabgeordneten können einen Beteiligungsrat 
zu einem bereits eingebrachten Gesetzesentwurf zwi-
schen der ersten und zweiten Lesung anstelle von oder 
zusätzlich zu einer öffentlichen Anhörung initiieren. Ein 
ausreichend hohes Quorum soll wiederum verhindern, 
dass ein Beteiligungsrat von der Opposition zur Verzöge-
rung der Gesetzgebung missbraucht wird. 

d) Alle Bürger_innen haben die Möglichkeit, einen Beteili-
gungsrat zu initiieren. Initiativen können einen Beteili-
gungsrat vor der Entwicklung eines Referentenentwurfs 
einleiten (wie a, Abb. 4) oder sich auf einen bereits einge-
brachten Gesetzesentwurf beziehen (wie c, Abb. 6).30 Ent-
sprechende Quoren stellen sicher, dass nur zu wichtigen 
Themen Beteiligungsräte stattfinden.

30 Initiativen von Bürger_innen zur Einleitung eines Bürgerrates zur Bera-
tung eines politischen Themas vor Beginn der Entwicklung eines Geset-
zesvorhabens richten sich immer an die Bundesregierung, da von dieser 
die große Mehrheit der Gesetzesvorhaben ausgeht. Die Bundesregie-
rung hat mit den Ministerien auch die größeren Kapazitäten, so dass die 
Empfehlungen des Bürgerrats bessere Chancen haben, erfolgreich in 
die später verabschiedeten Gesetze einzufließen.
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Damit die Bürger_innen vor der Einreichung einer Initiative be-
reits einen Überblick über in Planung befindliche Gesetzesinitia-
tiven der Bundesregierung bzw. des Bundestags erhalten, müs-
sen die Ministerien entsprechende Vorhaben frühzeitig über 
das Online-Beteiligungsportal kommunizieren. Gleiches gilt für 
bereits eingebrachte Gesetzesentwürfe. 

 BETEILIGUNGSRÄTE KÖNNEN VON ‚OBEN‘ UND VON  
 ‚UNTEN‘ INITIIERT WERDEN.

Nach der erfolgreichen Initiierung beginnt die Koordinations-
stelle mit der Organisation des Beteiligungsrats. Ein Beteili-
gungsrat gliedert sich in zwei Teile (Abb. 7). Der erste Teil des 
Beteiligungsrats ist die Online-Beratung, bei der die Teilneh-
mer_innen eine Woche lang über das politische Thema bzw. 
den Gesetzesentwurf deliberieren, wobei sie von Expert_innen 
unterstützt werden. Die Koordinationsstelle stellt in Zusammen-
arbeit mit den Wissenschaftlichen Diensten des Bundestages 
eine Liste von Expert_innen zusammen, die von den Teilneh-
menden ergänzt werden kann. Vor Beginn der Online-Delibera-
tion werden Stellungnahmen von den Expert_innen eingeholt, 
die Expert_innen sollten aber auch während der Deliberation 
für Fragen zur Verfügung stehen. 

Die zufällig ausgewählten Bürger_innen sowie beteiligte Regie-
rungsmitarbeiter_innen bzw. Bundestagsabgeordnete delibe-
rieren online. Moderator_innen strukturieren und moderieren 
die Online-Debatte. Wir plädieren dafür, die Teilnehmer_innen 

in Online-Diskussionsrunden, die aus ca. zehn bis 20 Personen 
bestehen und nach Bedarf neu zusammengesetzt werden kön-
nen, aufzuteilen. In den Online-Diskussionsrunden werden ers-
te Empfehlungen entwickelt.

Im zweiten Teil des Beteiligungsrats werden diese Empfehlun-
gen von Bürger_innen, ausgewählt nach dem oben beschrie-
benen zweistufigen Verfahren, an einem Wochenende auf der 
Beratungstagung diskutiert. Auch dort können Expert_innen 
angehört werden. Die Teilnehmer_innen werden in kleinere 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Sie fassen die ersten Empfehlungen 
zusammen, entwickeln weitere Empfehlungen und ordnen alle 
Empfehlungen nach ihrer Priorität. Die so geordneten Empfeh-
lungen werden in einem finalen Beratungsbericht zusammen-
gefasst.

Da bei dem Beteiligungsrat die Qualität der Deliberation zent-
ral ist, ist eine umfangreiche Begleitung und Moderation, z. B. 
durch geschulte Mitarbeiter_innen der Koordinationsstelle, 
unabdinglich. Diese Moderator_innen sollen nicht nur die Ein-
haltung von Kommunikationsregeln sicherstellen, sondern 
auch die Teilnehmer_innen mit den notwendigen Informatio-
nen versorgen. Dafür werden den Teilnehmer_innen von der 
Koordinationsstelle in Zusammenarbeit mit den Expert_innen 
und mit Unterstützung der Wissenschaftlichen Dienste des 
Bundestags verständlich aufbereitete Informationsmaterialien 
zum Gesetzgebungsprozess im Bundestag sowie Fachinfor-
mationen zum Thema bzw. Gesetzesentwurf und zu unter-
schiedlichen politischen Positionen zur Verfügung gestellt. Die 
Teilnehmer_innen haben während des Verfahrens Zugang zu 

Abbildung 7
Ablauf eines Beteiligungsrats
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Fachinformationen und eine Beratung durch die Wissenschaft-
lichen Dienste. 

Erste Empfehlungen, die in der Online-Beratung zusammenge-
stellt wurden, sowie die finalen Beratungsberichte der Bera-
tungstagungen werden auf dem Online-Beteiligungsportal 
veröffentlicht. Idealerweise werden dort ebenso die zentralen 
Argumente kurz zusammengefasst. Darüber hinaus werden 
Teile der Beratungstagungen – Expertenanhörungen, Ergeb-
nispräsentationen etc. – sowohl online als auch im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen live übertragen. Die Deliberation in 
einzelnen Arbeitsgruppen auf den Beratungstagungen können 
mit Zustimmung der Teilnehmer_innen ebenfalls übertragen 
werden. 

Nach Abschluss eines Beteiligungsrats können alle Bürger_in-
nen über das Online-Beteiligungsportal die Beratungsberichte 
sowie die Empfehlungen aus der Online-Beratung öffentlich 
kommentieren und ihnen eine Priorität zuweisen. Über das 
Online-Beteiligungsportal können darüber hinaus Feedback 
und Vorschläge an die Koordinationsstelle zur Verbesserung 
des Verfahrens gegeben werden. Die Koordinationsstelle be-
spricht das Feedback mit dem Beirat und veröffentlicht dieses 
zusammen mit einer Stellungnahme auf dem Online-Beteili-
gungsportal.

5.3  QUALITÄTSKRITERIEN

INKLUSIVE PARTIZIPATION

Grundsätzlich haben alle Bürger_innen, die in der Bundesrepu-
blik Deutschland gemeldet sind, die gleiche Chance der Teilnah-
me an einem Beteiligungsrat. Ziel der inklusiven Partizipation ist, 
die Bevölkerung hinsichtlich soziodemographischer Merkmale, 
wie der geographischen Herkunft, des Geschlechts, Alters und 
sozioökonomischen Status, abzubilden und dabei politisch Mar-
ginalisierte sowie, bei bestimmten Themen, Minderheiten be-
sonders zu berücksichtigen. 

 ZIEL DER INKLUSIVEN PARTIZIPATION IST, DIE  
 BEVÖLKERUNG MÖGLICHST REPRÄSENTATIV  
 ABZUBILDEN UND DABEI GGF. MINDERHEITEN  
 BESONDERS ZU BERÜCKSICHTIGEN.

Die gezielte Rekrutierung stellt eine der größten Herausforde-
rungen dar, weshalb zivilgesellschaftliche Organisationen wie 
auch lokale und regionale soziale Institutionen als Multiplika-
tor_innen mit einbezogen werden sollten. Denkbar wäre bei-
spielsweise der Aufbau lokaler und regionaler Netzwerkbü-
ros, die gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen 
Akteuren vor Ort gezielt sozial Benachteiligte und Minderhei-
ten ansprechen. Um die Teilnahme allen Bürger_innen unab-
hängig von ihrer Erwerbstätigkeit möglich zu machen, sollten 
diese einen rechtlichen Anspruch auf Freistellung bei Über-
nahme des Lohns durch den Staat für die Zeit der Teilnahme 
erhalten, wie dies bereits für ehrenamtliches Engagement in 
einigen Bundesländern der Fall ist. Hierbei müssten die Teil-

nehmer_innen in der Kommunikation mit den Arbeitgeber_
innen von der Koordinationsstelle unterstützt werden. Die 
Teilnehmer_innen sollten neben der Übernahme von Reise- 
und Aufenthaltskosten durch die Koordinationsstelle auch ei-
ne Aufwandsentschädigung erhalten. Teilnehmer_innen, die 
auf eine Aufwandsentschädigung verzichten wollen, könnte 
die Möglichkeit gegeben werden, diese an eine Stiftung für 
Beteiligung zu spenden.

Bei der Auswahl des Veranstaltungsorts muss die Barrierefrei-
heit im Vordergrund stehen, ebenso wie beim Verfassen der 
Dokumente und der Gestaltung des Online-Beteiligungsportals 
eine verständliche und einfache Sprache wichtig ist. Ausge-
wählte Bürger_innen, die über keinen Internetzugang verfügen, 
müssen diesen von der Koordinationsstelle für die Online-Bera-
tung bereitgestellt bekommen. 

GUTE DELIBERATION

Durch gute Deliberation öffentliche Diskurse zu bereichern, ist 
ein wichtiges Ziel der Beteiligungsräte. Die Koordinationsstelle 
muss hierfür zusammen mit den Wissenschaftlichen Diensten 
für die Ausgewogenheit der Informationen insbesondere durch 
eine nachvollziehbare und ausgeglichene Expert_innenaus-
wahl Sorge tragen. Sollten die Teilnehmer_innen jedoch be-
stimmte Positionen vermissen, können sie dies der Koordinati-
onsstelle bereits vor Beginn des Beteiligungsrats mitteilen. Eine 
neutrale Moderation und Durchführung soll durch geschulte 
Mitarbeiter_innen der Koordinationsstelle gewährleistet wer-
den. Dafür muss die am Bundestag angesiedelte Koordinati-
onsstelle über ein ausreichend hohes Budget verfügen, über 
das sie eigenständig bestimmt, und unabhängig von den Frak-
tionen und anderen Gremien sein, vergleichbar dem Wissen-
schaftlichen Dienst. Nur so lässt sich Vorwürfen der Parteilich-
keit und Fremdbestimmtheit vorbeugen. 

 DIE KOORDINIERUNGSSTELLE ERMÖGLICHT GUTE  
 DELIBERATION DURCH AUSGEWOGENE  
 INFORMATION UND EXPERT_INNENAUSWAHL  
 SOWIE DURCH EINE NEUTRALE MODERATION.

Die Koordinationsstelle schlägt auch die Kommunikationsre-
geln vor. Die Teilnehmer_innen des Beteiligungsrats bespre-
chen und einigen sich zu Beginn des Verfahrens auf die Kom-
munikationsregeln. Die Entscheidungsregeln für Empfehlungen 
unterscheiden sich zwischen Online-Beratungen und Bera-
tungstagung. Generell sollten alle Empfehlungen aus den On-
line-Beratungen, auch wenn sie sich widersprechen, an die Be-
ratungstagung weitergeleitet werden. Die Empfehlungen für 
den Beratungsbericht sollten von der Beratungstagung im Kon-
sens beschlossen werden, damit eine ausführliche Deliberation 
nicht durch Mehrheitsentscheide abgekürzt wird und möglichst 
die Perspektiven aller Teilnehmer_innen einbezogen werden, 
und damit den Empfehlungen auch für die Umsetzung durch 
die Politik Gewicht verliehen wird. Abweichende und kritische 
Positionen zu den einzelnen Empfehlungen sollten aber eben-
falls im Bericht festgehalten werden (Kap. 2.2).

34FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – FÜR EIN BESSERES MORGEN



EINBETTUNG IN DEN POLITISCHEN PROZESS

Beteiligungsräte beeinflussen den politischen Prozess in der 
Problemdefinition, dem Agenda-Setting und der Politikformu-
lierung. In der frühzeitigen Problemdefinition werden politische 
Themen noch vor der Entwicklung von Referentenentwürfen 
oder Gesetzesinitiativen öffentlich diskutiert, Problemen und 
Konflikten wird so proaktiv begegnet (Abb. 4; Mackenzie/War-
ren 2012). Bei der Diskussion von Gesetzesentwürfen (Abb. 5) 
werden Bürger_innenperspektiven aufgezeigt. 

Die Bürger_innen erhalten zudem mit der Initiierung eines Be-
teiligungsrats zur Vorbereitung eines Referentenentwurfs die 
Möglichkeit, das Agenda-Setting der Bundesregierung mitzu-
gestalten. Mit der Initiierungsmöglichkeit für Bundesregierung, 
Bundestag und Zivilgesellschaft soll zudem einer Instrumenta-
lisierung durch eine einzelne Institution vorgebeugt und zu-
gleich die Bandbreite der behandelten Themen erweitert wer-
den. Auch Bürger_innen, die nicht für die Teilnahme an einem 
Beteiligungsrat ausgewählt wurden, können über das On-
line-Beteiligungsportal die Empfehlungen des Beteiligungsrats 
kommentieren und priorisieren und so zum Agenda-Setting 
beitragen.

 KONTINUITÄT UND INSTITUTIONALISIERUNG DER  
 BETEILIGUNGSRÄTE SOLLTEN IN EINEM GESETZ  
 GESICHERT WERDEN.

Um einen angemessenen Umgang mit den Empfehlungen si-
cherzustellen, muss dieser vom Bundestag per Gesetz festge-
legt werden. Zentraler Bestandteil ist hierbei eine Stellungnah-
me der Bundesregierung bzw. des Bundestags zum 
Beratungsbericht, in dem nicht nur die einzelnen Empfehlun-
gen kommentiert, sondern auch das weitere Verfahren mit 
diesen festgehalten wird. Die Kontrolle des Umgangs mit den 
Ergebnissen obliegt der Koordinationsstelle. Mit Blick auf die 
Veröffentlichung aller Vorgänge und Entwicklungen zu den 
Beteiligungsräten und deren Ergebnisse auf dem Online-Betei-
ligungsportal können auch parlamentarische Opposition, Me-
dien und Zivilgesellschaft das Verfahren kritisch begleiten. 
Zwar können Beteiligungsräte informelle Einflüsse durch Inter-
essengruppen auf Gesetzgebungsverfahren nicht verhindern, 
aber durch die Veröffentlichung der Listen von Expert_innen 
und Interessenvertreter_innen wird die Transparenz des politi-
schen Prozesses erhöht. 

Damit Kontinuität und Institutionalisierung der Beteiligungsräte 
gesichert sind, sollten deren grundlegende Gestalt und Aufga-
ben in ein Gesetz gefasst werden. Hier müssten auch Aufga-
ben und Budget von Koordinationsstelle und Beirat sowie de-
ren Eigenständigkeit fixiert werden (Kapitel 6.1). 

DEMOKRATISCHE BILDUNG DER  
BÜRGER_INNEN

Angesichts der Zufallsauswahl ermöglichen Beteiligungsräte 
immer nur einem kleinen Teil der Bevölkerung eine Teilnahme. 

Die auf dem Online-Beteiligungsportal veröffentlichten Infor-
mationen und Dokumentationen sowie die Life-Übertragung 
der Beratungstagungen können aber das Wissen der Bevölke-
rung zu den behandelten Themen und zum Gesetzgebungs-
prozess insgesamt deutlich erweitern. Auch ist zu erwarten, 
dass die öffentliche Deliberation im Rahmen der Beratungsta-
gungen als Vorbild wahrgenommen wird, was einen positiven 
Effekt auf die demokratischen Einstellungen der Bürger_innen 
haben kann. Die Teilnehmenden tragen ihre erworbenen Fä-
higkeiten als Multiplikator_innen in ihr Umfeld weiter. Die 
Möglichkeit der Kommentierung und Priorisierung von Emp-
fehlungen insgesamt würde wahrscheinlich die wahrgenom-
mene Selbstwirksamkeit in der Bevölkerung stärken. Mittel- 
bis langfristig sollen die Erfahrung der gemeinsamen 
Entwicklung von Empfehlungen durch Politiker_innen und 
Bürger_innen und die Wahrnehmung einer responsiveren Po-
litik demokratische Einstellungen festigen, das Vertrauen in 
Repräsentant_innen und repräsentative Institutionen stärken 
und die Zufriedenheit mit der Demokratie steigern. Am wich-
tigsten in diesem Prozess und deshalb hervorzuheben sind 
jedoch die Bereicherung öffentlicher Diskurse durch die Ver-
mittlung von Informationen, die Auseinandersetzung mit un-
terschiedlichen Argumenten und die Einbeziehung diverser 
Präferenzen durch die Beteiligungsräte. Hierbei sind auch Par-
teien, zivilgesellschaftliche Organisation und Interessenver-
bände und vor allem die Medien gefragt.

 DIE WAHRNEHMUNG EINER RESPONSIVEREN  
 POLITIK SOLL DEMOKRATISCHE EINSTELLUNGEN  
 FESTIGEN, DAS VERTRAUEN IN REPRÄSENTATIVE  
 INSTITUTIONEN STÄRKEN UND DIE ZUFRIEDENHEIT  
 MIT DER DEMOKRATIE STEIGERN.
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Tabelle 3
Beteiligungsrat

Designmerkmale Beteiligungsrat

Warum?
Ziele

Funktion Problemdefinition, Agenda-Setting, Politikformulierung

Qualitätskriterium im Fokus Inklusive Partizipation, Gute Deliberation

Wo? Ort Ebene Bundesebene

Ort Berlin

Wann? Zeit Zeitpunkt und Turnus  – Vorbereitung eines ministeriellen Referentenentwurfs
 – Vorbereitung einer parlamentarischen Gesetzesinitiative
 – Zwischen erster und zweiter Lesung im Bundestag
 – Jederzeit Initiierung möglich, aber Beschränkung durch Quoren

Dauer Online-Beratung: mindestens eine Woche
Beratungstagung: mindestens ein Wochenende

Wer?
TN

Zusammensetzung Mindestens 2/3 Bürger_innen

Anzahl der TN Online-Beratung: 500-1000 TN, max. 10-20 TN pro Diskussionsrunde
Beratungstagung: mindestens 100 TN

Auswahl der TN Online-Beratung: Zufallsauswahl und gezielte Rekrutierung
Beratungstagung: Zufallsauswahl aus TN der Online-Beratung

Was? 

Ergebnisse

Endprodukt Beratungsbericht

Umgang mit den Verfahrens- 

ergebnissen

 – Übermittlung an Bundesregierung bzw. Bundestagsausschuss
 – Stellungnahme der zuständigen Ministerien bzw. Ausschüsse

Wie? Prozess Initiierung  – Bundesregierung bzw. Ministerien
 – Bestimmte Anzahl der Bundestagsfraktionen bzw. Abgeordneten
 – Bundestagsausschüsse bzw. bestimmte Anzahl der Abgeordneten
 – Initiative der Bürger_innen

Ablauf Online-Beratung: 
 – Deliberation des politischen Themas bzw. des Gesetzesvorhabens oder   
   Gesetzesentwurfs und der Expertenbeiträge
 – Formulierung erster Empfehlungen
 Beratungstagung:
 – Anhörung von Expert_innen und Deliberation über erste Empfehlungen 
 – Zusammenfassung in Beratungsbericht

Moderation Geschulte Moderation und Vorbereitung durch Koordinationsstelle

Materialien und Expertisen  – Informationsmaterialien des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags  
    und der ausgewählten Expert_innen zum Verfahren und zum Thema  
    bzw. Gesetzesentwurf
 – Unterstützung durch Koordinationsstelle

Öffentlichkeitskonzept  – Teilweise Live-Übertragung der Beratungstagungen über Internet und  
    öffentlich-rechtliches Fernsehen
 – Veröffentlichung des Beratungsberichts und der Stellungnahmen in  
   nationalem Online-Beteiligungsportal
 – Kommentierung und Priorisierung der Empfehlungen durch alle  
   Bürger_innen im Online-Beteiligungsportal
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Umfangreiche und dauerhaft institutionalisierte Beteiligungs-
verfahren wie die Beteiligungsräte sind von verschiedenen 
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen abhängig 
(Alcántara et al. 2016: 133ff.). Nur wenn das Verfahren durch 
gesetzliche Regelungen über eine entsprechende rechtliche 
Grundlage verfügt, ist das Verhältnis zu anderen politischen 
Institutionen bestimmbar und ein Fortbestehen über eine ein-
malige Anwendung hinaus und über weitere Wahlperioden 
hinweg möglich. Eine absolute Garantie für die Kontinuität des 
Verfahrens ist natürlich selbst durch ein Gesetz nicht gegeben. 
Damit das Verfahren nicht bereits beim nächsten Regierungs-
wechsel abgeschafft wird, muss parteiübergreifende und zivil-
gesellschaftliche Unterstützung für das Verfahren bestehen. 
Deshalb sollte die Institutionalisierung idealerweise von einer 
Enquete-Kommission unter breiter Beteiligung der Zivilgesell-
schaft vorbereitet werden (Roth 2018: 168). In den folgenden 
ersten beiden Abschnitten dieses Kapitels werden die rechtli-
chen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Institutio-
nalisierung der Beteiligungsräte erörtert.

 FÜR EINE INSTITUTIONALISIERUNG MUSS  
 PARTEIÜBERGREIFENDE UND  
 ZIVILGESELLSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG  
 FÜR DAS VERFAHREN BESTEHEN.

6.1  RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Beteiligungsräte müssen sich als institutionalisierte Beteili-
gungsverfahren in die grundgesetzliche und weitere Rechts-
ordnung der Bundesrepublik eingliedern. Hierbei ist zunächst 
zu bemerken, dass das Grundgesetz (GG) solche konsultati-
ven Verfahren nicht explizit vorsieht, aber auch nicht verbie-
tet. Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG nennt als demokratische Partizipa-
tionsmöglichkeiten zur Ausübung der Staatsgewalt Wahlen 
und Abstimmungen, das GG zeigt aber durch die stark limi-
tierten Möglichkeiten direkter Demokratie in der Folge eine 
klare Ausrichtung auf die repräsentative Demokratie (Rudzio 
2019: 34).31 Da es sich bei dem hier vorgeschlagenen Verfah-
ren jedoch nicht um eine Ausübung der Staatsgewalt han-
delt, ist eine Neufassung des Paragraphen mit der Ergänzung 
von partizipativen und deliberativen Beteiligungsmöglichkei-
ten, wie zuletzt von Roth (2018) vorgeschlagen, nicht not-
wendig. Denn Beteiligungsräte stellen eine Beratung der in 
Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG ebenfalls aufgeführten Staatsorgane 
(insbesondere Gesetzgebung und vollziehende Gewalt) dar 
und leisten einen Beitrag zur Wahrnehmung der in Art. 5 
Abs.1 S. 1 und Art. 8 Abs. 1 gewährten Grundrechte der Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit zur politischen Willensbil-
dung (Trettel et al. 2017: 15). Parteien wird in Art. 21 Abs.1 S. 1  
eine besondere Rolle, aber kein Monopol für die Willensbil-
dung eingeräumt, womit ergänzende Institutionen und Ver-
fahren der Willensbildung möglich sind (Kluth 2019). Im Ge-
gensatz zu direktdemokratischen Verfahren wäre demnach 
eine gesetzliche Einführung eines konsultativen Beteiligungs-
verfahrens ohne Änderung des Grundgesetzes, wie in Ansät-
zen bereits für das Verwaltungshandeln der Exekutive ge-
schehen, denkbar (Dreier 2013; Trettel et al. 2017: 15ff.). 

31 Inwiefern die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch direkt-
demokratische Verfahren auf Bundesebene durch die Erwähnung von 
Abstimmungen in Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG verfassungsrechtlich möglich 
und politisch sinnvoll ist, wird seit längerem kontrovers diskutiert (Mör-
schel/Efler 2013; F. Decker 2011, 2018; Wissenschaftliche Dienste 2010). 
Direktdemokratische Verfahren auf Länder- und Gemeindeebene sind 
etabliert (Kost 2005), während partizipative und deliberative Beteili-
gungsmöglichkeiten selbst in den Landesverfassungen von Vorreitern 
der Bürgerbeteiligung wie Baden-Württemberg keine Erwähnung fin-
den (Trettel et al. 2017: 16).
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Beteiligungsräte sollten durch ein eigenes Gesetz institutionali-
siert werden, das sowohl institutionelles Design und Verfah-
rensweise als auch ihre Beziehung zu bestehenden Institutio-
nen festlegt. Ein Gesetz zur Einführung eines konsultativen 
Verfahrens für die Gesetzgebung des Bundestags sollte sich 
an den bereits bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten orien-
tieren. Hier sind die zwei bisher einzigen Formen der Beteili-
gung an der Gesetzgebung des Bundes von besonderer Rele-
vanz: das Petitionswesen und die Bürgerbeteiligung der 
Bundesregierung (Wissenschaftliche Dienste 2017). Des Weite-
ren schließt das konsultative Verfahren an die öffentlichen An-
hörungen der Ausschüsse im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens an. 

Das Petitionswesen basiert auf dem in Art. 17 GG gewährten 
Petitionsrecht. Dieses ermöglicht den Bürger_innen nicht nur, 
sich mit „Bitten und Beschwerden“ an den Bundestag zu rich-
ten, sondern auch, auf politische Willensbildung Einfluss zu 
nehmen (Brocker 2019). Neben der ursprünglichen hand-
schriftlich unterzeichneten Petition ermöglicht der Bundestag 
seit 2005 sogenannte öffentliche Petitionen über eine eigene 
Online-Plattform, deren Initiator_innen ab einer Anzahl von 
50.000 Unterstützer_innen in der Regel vom Petitionsaus-
schuss öffentlich angehört werden (Wissenschaftliche Dienste 
2017: 3f.; Eisel 2016). Dementsprechend wäre für eine wie im 
Kapitel 5.2.6 vorgeschlagene Anbindung an das Petitionswe-
sen ähnlich wie bei einer Aufwertung der öffentlichen Petition 
zur Volksinitiative eine gesetzliche Regelung notwendig (Lin-
den 2018; Krüper 2017). Die Initiative der Bürger_innen für ei-
nen Beteiligungsrat ist hier nicht im Sinne der Petition im 
Grundgesetz zu verstehen, sondern lediglich an die Infrastruk-
tur des Petitionswesen angebunden (Wissenschaftliche Diens-
te 2017, 2015; Oertel et al. 2018: 168ff.). Sie müsste demzufol-
ge auch nicht vom Petitionsausschuss, sondern vom Plenum 
angenommen und beraten werden.

Die Bürgerbeteiligung der Bundesregierung ist der formalen 
Gesetzgebung entweder vor- oder nachgeschaltet oder be-
trifft vom Gesetzgebungsprozess unabhängiges Verwaltungs-
handeln. Während vereinzelte Rechtsvorschriften zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung existieren, fehlt bisher eine verbindliche 
übergreifende Regelung für alle Verwaltungsbereiche und zur 
allgemeinen Beteiligung der Bürger_innen über eine Betroffe-
nenbeteiligung hinaus (Trettel et al. 2017: 16). Trotzdem gibt es 
hier bereits Erfahrungen mit großangelegten Beteiligungsver-
fahren, die ähnlich wie die vorgeschlagenen Beteiligungsräte 
Online- und Präsenzverfahren verbanden. Im Besonderen sind 
hier die Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzplan 2050 (Faas/
Huesmann 2017) und die Bürgerbeteiligung bei der Endlager-
suche für Atommüll (siehe die Beiträge in Sommer 2017) zu 
nennen. Soll der Regierung aber ein konsultatives Verfahren für 
die Vorbereitung von Gesetzesvorhaben ermöglicht werden, 
wären vermutlich Anpassungen der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien (GGO) bzw. der Geschäftsord-
nung der Bundesregierung (GOBreg) im Rahmen des zu verab-
schiedenden Gesetzes zur Einführung der Beteiligungsräte 
nötig. Hier sollten auch klare Regelungen für die Regierungs-
mitarbeiter_innen für die öffentliche Kommunikation hinsicht-
lich des Verfahrens und seiner Ergebnisse festgelegt werden, 
um Unsicherheiten im Umgang mit darüber hinausgehenden 

Beratungen durch Interessenvertreter_innen zu vermeiden. Ex-
pert_innen und Interessenvertreter_innen, die im Zuge eines 
Beteiligungsrats Stellung nehmen, willigen zudem in die Veröf-
fentlichung der Stellungnahme ein.

Ein Beteiligungsrat zu einem Gesetzesentwurf im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens kann als Erweiterung der öffentli-
chen Anhörungen der Ausschüsse betrachtet werden. Damit 
ist vor allem die Geschäftsordnung des Bundestags (GOBT) 
berührt. Aufgrund seiner in Art. 40 Abs. 1 S. 2 GG festgelegten 
Geschäftsordnungsautonomie stände es dem Bundestag frei, 
die in § 70 GOBT geregelten öffentlichen Ausschusssitzungen 
um Beteiligungsräte zu erweitern oder die GOBT um einen ei-
genen Paragraphen zu den Beteiligungsräten zu ergänzen. 
Grundsätzlich sollte im Fall einer erfolgreichen Einleitung per 
Initiative ein Beteiligungsrat stattfinden. Die Gewährung einer 
öffentlichen Anhörung auf Ersuchen der Oppositionsvertre-
ter_innen im Ausschuss ist eine parlamentarische Gepflogen-
heit, und dies sollte auch bei erfolgreichen Initiativen für einen 
Beteiligungsrat gelten. Dies könnte zusätzlich abgesichert wer-
den, indem für die Ablehnung einer Beteiligungsrats-Empfeh-
lung eine qualifizierte Ausschussmehrheit mit Begründung der 
Ablehnung verlangt würde. Ein thematischer Ausschluss eines 
Beteiligungsrats sollte weit gefasst werden und lediglich die 
Beratungen zum Bundeshaushalt und von Verschlusssachen 
nach der Geheimschutzordnung des Bundestags betreffen. 
Grundsätzlich gilt, dass Themen und Ergebnisse nicht im Wi-
derspruch zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ste-
hen dürfen. 

6.2  FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN

Bürgerbeteiligungsverfahren sind mit finanziellen und perso-
nellen Ressourcen verbunden, die diesen bestenfalls verbind-
lich zugesichert sind. Während klassische deliberative Betei- 
ligungsverfahren wie deliberative Polls, Planungszellen und  
Citizens‘ Juries meist Kosten im Bereich von 10.000 Euro bis 
200.000 Euro beinhalten (Escobar/Elstub 2017), benötigen 
großangelegte Beteiligungsverfahren wie die Irish Citizens’ As-
sembly, die Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzplan 2050 oder 
das zivilgesellschaftliche Projekt Bürgerrat Demokratie (Mehr 
Demokratie e. V. 2019; Huber/Dänner 2018) meist eine Finanz-
ausstattung im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Bei gro-
ßen Infrastrukturprojekten stellen die Kosten für Bürgerbeteili-
gungsverfahren nur einen äußerst geringen Anteil an den 
Gesamtkosten dar (Allianz Vielfältige Demokratie 2017c: 7). 

Das von uns vorgeschlagene Modell der Beteiligungsräte un-
terscheidet sich von den genannten Verfahren in zwei Punk-
ten: Erstens sind Beteiligungsräte dauerhaft angelegt, was 
auch eine verbindlich eingeplante und langfristig gesicherte fi-
nanzielle Ausstattung verlangt. Zweitens sind mit der Koordi-
nationsstelle und dem damit verbundenen Beteiligungsportal 
der Aufbau von Verwaltungseinheiten verbunden. Letztere 
sind aufgrund der hierfür nötigen Planstellen voraussichtlich 
der deutlich größere Kostenfaktor. 

Für die Finanzierung von Beteiligungsverfahren gibt es unter-
schiedliche Modelle, die von öffentlichen Mitteln über Stif-
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tungsgelder bis zu Spenden und Crowdfunding reichen. So 
schlagen Nanz und Leggewie (2018) für ihre Idee eines Zu-
kunftsrates die Finanzierung durch eine eigens für diesen ge-
schaffene Stiftung vor. Ein Vorteil der Finanzierung über eine 
Stiftung ist, dass das Beteiligungsverfahren unabhängig vom 
Bundeshaushalt und damit von den politischen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen wäre. Allerdings ginge diese Unabhän-
gigkeit im Fall der Koordinationsstelle vermutlich auf Kosten 
einer engeren Verzahnung mit dem Bundestag. Deswegen 
empfehlen wir, die Koordinationsstelle in die Bundestagsver-
waltung zu integrieren und hierfür die entsprechenden Kos-
tenstellen im Bundeshaushalt zu schaffen (Rohr et al. 2019: 
20ff.). Das Budget der Koordinationsstelle würde dann auch 
die Kosten für die konkreten Beteiligungsräte beinhalten. Letz-
tere hängen stark von der Nutzung der Beteiligungsräte ab. 
Darüber hinaus könnten Beteiligungsräte jedoch auch von ei-
ner Stiftung mit dem Ziel unterstützt werden, öffentliche Auf-
merksamkeit zu schaffen, Bürger_innen für eine mögliche Teil-
nahme zu bilden und Forschung zur Weiterentwicklung der 
Beteiligungsräte zu finanzieren. 

 DIE QUALITÄT DES VERFAHRENS BEDARF EINER  
 AUSREICHENDEN UND DAUERHAFTEN FINANZIELLEN  
 AUSSTATTUNG.

Letztlich gilt, dass bei Beteiligungsverfahren die Qualität nicht 
aufgrund einer unzureichenden finanziellen Ausstattung lei-
den sollte, da hier die Gefahr von Enttäuschung und der Steige-
rung der Unzufriedenheit der Bürger_innen besteht (Alcántara 
et al. 2016: 129, 133). Die Kosten für Bürgerbeteiligungsverfah-
ren könnten zudem durch die Effizienzgewinne einer Instituti-
onalisierung deutlich gesenkt werden (Faas/Huesmann 2017: 
41; Escobar/Elstub 2017: 10). 
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Mit den Beteiligungsräten wurden nur Teile des politischen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses beleuchtet. Um 
die repräsentative Demokratie für die Zukunft durch Bürgerbe-
teiligung gut aufzustellen, erscheint uns die Einbettung der 
Beteiligungsräte in ein umfassenderes Beteiligungssystem 
sinnvoll. Zum Abschluss soll hierfür ein kurzer Ausblick gege-
ben werden. 

Agenda-Setting bottom-up: Um die Agenda der Bundesregie-
rung durch die Beteiligung der Bürger_innen zu ergänzen, 
könnten zweimal pro Jahr in zufällig ausgewählten Kommu-
nen deliberative Themenwerkstätten stattfinden. Hier haben 
die Einwohner_innen die Möglichkeit, in Online-Diskussions-
runden politische Themen für die Bundesebene vorzuschlagen 
und mit anderen Einwohner_innen zu besprechen. Vorge-
schlagene Themen für die Gemeinde- und Länderebene wer-
den ebenfalls erfasst und an die Gemeindeleitung bzw. Lan-
desregierung weitergeleitet. Die Ergebnisse werden in einer 
großen Themenwerkstatt von zufällig ausgewählten und ge-
zielt rekrutierten Einwohner_innen zusammengefasst und er-
gänzt. 

Die Berichte der Themenwerkstätten aus den einzelnen Kom-
munen werden im Rahmen einer Agenda-Versammlung von 
ebenfalls zufällig ausgewählten Bürger_innen zusammenge-
tragen, und die enthaltenen Themen werden nach Priorität 
geordnet. Der daraus entstandene Themenkatalog wird auf 
dem nationalen Online-Beteiligungsportal veröffentlicht, auf 
dem alle Bürger_innen die Themen kommentieren und priori-
sieren können. Der Themenkatalog dient damit sowohl der 
Politik als auch der Zivilgesellschaft als eine Orientierungshilfe 
bei relevanten politischen Themen und Problemen. Durch ein 
dezentrales Agenda-Setting erhalten auch Bürger_innen aus 
strukturell benachteiligten Gebieten, die z. B. über keine ausrei-
chende technische Infrastruktur für die Online-Beteiligung ver-
fügen, bessere Möglichkeiten, an einem Beteiligungsverfahren 
teilzuhaben. 

Verbindung von Beteiligungsräten mit Volksinitiative: Die FES- 
Studie Vertrauen in Demokratie zeigt eine hohe Zustimmung 
zu einer Volksinitiative, mit der Bürger_innen Themen verbind-
lich auf die Agenda des Bundestags setzen können (F. Decker 
et al. 2019: 51). Die existierenden öffentlichen Petitionen könn-
ten zu Volksinitiativen erweitert und mit Beteiligungsräten ver-
bunden werden. Damit könnten dem Bundestag besonders 

saliente Themen aufgezeigt und die damit verbundenen Proble-
me und Lösungen mit den Bürger_innen im Rahmen von Be-
teiligungsräten erörtert werden. So würden gleichzeitig Bür-
ger_innen an der Begleitung der Initiative beteiligt, ohne dass 
sie von den Initiator_innen der Initiative oder der Bundesregie-
rung abhängig wären.

Deliberative Politikevaluation: Deliberative Verfahren könnten 
auch nach der Gesetzgebung die Implementation und Evalua-
tion eines durch einen Beteiligungsrat entstandenen Gesetzes 
kritisch begleiten. Hierfür würde es sich anbieten, einen Teil der 
Teilnehmer_innen des Beteiligungsrats die Implementations-
phase weiter begleiten zu lassen und mit einigem zeitlichen 
Abstand zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Parteien einen Evaluationsbericht zu erstellen. Dieser 
Evaluationsbericht sollte sowohl die Wirkung des Gesetzes 
selbst als auch den Beitrag der im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens erfolgten Bürgerbeteiligung bewerten. Hier-
durch würden auch Lerneffekte in Bezug auf die Gestaltung 
der Beteiligungsverfahren erfasst.

Dank der Ergänzung der Beteiligungsräte durch diese drei Vor-
schläge zu einem Beteiligungssystem würde Bürger_innen 
und Repräsentant_innen umfassend Möglichkeiten zu Aus-
tausch und Beteiligung gegeben, um das Funktionieren der 
repräsentativen Demokratie und deren Wahrnehmung noch 
weiter zu verbessern.
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In der aktuellen repräsentativen Studie Vertrauen in Demokra-
tie der Friedrich-Ebert-Stiftung beklagten fast 80 Prozent der 
Befragten, dass Politiker_innen die Bürger_innen nicht ausrei-
chend über politische Probleme und mögliche Lösungen für 
diese aufklärten (F. Decker et al. 2019: 34). Hier zeigt sich ein 
erhebliches Kommunikationsproblem zwischen Repräsen-
tant_innen und Bürger_innen. Gleichzeitig zeigt dieselbe Stu-
die, dass die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demo-
kratie und das Vertrauen in Parteien, Bundestag und Regierung 
gering ist. Die Mehrheit der Unzufriedenen wünscht sich mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten jenseits von Wahlen. In dieser Stu-
die haben wir mit den Beteiligungsräten ein deliberatives Be-
teiligungsmodell auf Bundesebene vorgeschlagen, das so-
wohl das Kommunikationsproblem zwischen Bürger_innen 
und Repräsentant_innen als auch den Wunsch nach mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten anspricht. Dabei haben wir uns 
nach Qualitätskriterien für gute Beteiligung gerichtet, durch 
die Beteiligungsräte inklusive Partizipation und gute Delibe- 
ration gewährleisten und eine Einbettung in den politischen 
Prozess ermöglichen sowie die demokratische Bildung der 
Bürger_innen fördern sollen. Für die Entwicklung der Beteili-
gungsräte wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung 
sowie praktische Erfahrungen aus der Anwendung deliberati-
ver Verfahren aufgegriffen. 

Beteiligungsräte ermöglichen Bundesregierung, Bundestag 
und Zivilgesellschaft, politische Probleme zu erkennen und zu 
definieren sowie Empfehlungen aus der Bürgerschaft für Ge-
setzesvorhaben zu erhalten. Ebenso werden im Rahmen von 
Beteiligungsräten bereits existierende Gesetzesentwürfe aus 
Sicht der Bürger_innen diskutiert. Beides geschieht durch zu-
fällig ausgewählte Bürger_innen, die eine möglichst große 
Vielfalt an Interessen und Perspektiven in die sowohl online 
als auch vor Ort stattfindenden Beratungen einbringen. 

Beteiligungsräte werden durch eine am Bundestag angesie-
delte und paritätisch durch Zivilgesellschaft und Parteien be-
aufsichtigte Koordinationsstelle organisiert. Diese nutzt ein 
nationales Online-Beteiligungsportal, um die Beratungen und 
deren Ergebnisse allen Bürger_innen zugänglich zu machen. 
Die Beteiligungsräte bieten damit Repräsentant_innen neue 
Möglichkeiten, in Kontakt mit Bürger_innen zu treten und ge-
meinsam mit ihnen politische Probleme zu erörtern. Die Bür-
ger_innen erhalten neue Beteiligungschancen, die Responsivi-
tät und Transparenz des politischen Prozesses erhöhen.

Die Beteiligungsräte sollen so einen Beitrag dazu leisten, das 
Vertrauen in Parteien, Bundestag und Bundesregierung zu 
stärken und die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutsch-
land zu erhöhen. Darüber hinaus sind jedoch sowohl in Bezug 
auf die demokratische Bildung der Bürger_innen als auch im 
Bereich der Sozialpolitik weitere Maßnahmen nötig. Letztend-
lich hängt die erfolgreiche Anwendung der Beteiligungsräte 
auch von einer Politik ab, die ihre Bürger_innen schon frühzei-
tig für die Beteiligung bildet und sozial Benachteiligte durch 
aktivierende Maßnahmen und einen starken Sozialstaat un-
terstützt. 
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Ein Beteiligungsrat für die Bundespolitik
Unsere repräsentative Demokratie, eine der wichtigsten Errungenschaften der jünge-
ren Zeit, steht aktuell unter Druck. Die Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der 
Demokratie wächst, insbesondere unter Menschen, denen es sozial schlechter geht 
oder die eine Spaltung der Gesellschaft fürchten. Die Zunahme sozialer Ungleichheit 
und der schwindende gesellschaftliche Zusammenhalt werden zum Problem für die 
Demokratie an sich, für ihre Akzeptanz und ihre integrative Kraft.

Diese Studie schlägt als einen Weg zu mehr Mitsprache, mehr gesellschaftlichem 
Austausch und mehr Demokratievertrauen einen Beteiligungsrat für die Bundespolitik 
vor. Beteiligungsräte sind ein institutionalisiertes Forum, in dem zufällig ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger mit Politikerinnen und Politikern über politische Themen – 
vom Agenda Setting bis hin zu konkreten Gesetzesentwürfen – debattieren und 
Empfehlungen für die weiteren repräsentativen Entscheidungswege erarbeiten. Eine 
Rechenschaftspflicht zum Umgang mit den Beratungsberichten sorgt ebenso für An-
bindung an das politische System wie eine beim Bundestag angesiedelte Koordinie-
rungsstelle. Beteiligungsräte legen den Fokus auf inklusive Partizipation und die be-
sondere Berücksichtigung bislang unterrepräsentierter Gruppen. Sie stellen den 
Austausch von Argumenten und eine qualitative Debatte in den Mittelpunkt.

Beteiligungsräte bieten die Chance, unsere repräsentative Demokratie zu stärken und 
zukunftsfest zu machen, indem sie die bewährten Prozesse der Willensbildung und 
der Politikformulierung transparenter und responsiver gestalten und durch eine Bür-
ger_innensicht ergänzen. Dadurch soll nicht nur der politische Entscheidungsprozess 
bereichert, sondern auch das Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie und in 
die eigene demokratische Wirksamkeit gestärkt werden.
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